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Einleitung 

 
Nach Artikel 51 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) 
planen die Departemente, Gruppen und Ämter ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesamtplanungen 
des Bundesrates: Dabei teilen die Departemente vor Beginn des Jahres ihre Jahresziele der Bun-
deskanzlei mit, die sie gesamthaft dem Bundesrat zur Kenntnisnahme unterbreitet. In diesem 
Zusammenhang haben die Departemente sicherzustellen, dass ihre Jahresziele materiell mit den 
Jahreszielen des Bundesrates koordiniert sind. 

Die Jahresziele der eidgenössischen Departemente und der Bundeskanzlei werden jeweils mittels 
eines Ziel-Massnahmenkatalogs konkretisiert: Damit wird die geeignete Grundlage für einen Soll-
Ist-Vergleich auf Ende des Geschäftsjahres geschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichenerklärung: 
* basierend auf den Zielen des Bundesrates für das Jahr 2008 
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Bundeskanzlei 

 
Ziel 1: Abschluss der Legislaturplanung 2007–2011 und zukünftige Neuausrichtung 

des Perspektivstabs sowie der Grundlagenarbeiten 

Überwiegend realisiert 

 Die Botschaft zur Legislaturplanung 2007–2011 ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 23. Januar 2008 verabschiedet. 

 Eine erste Diskussion über die Neuausrichtung des Perspektivstabs der Bundesver-
waltung ist geführt. 
Die Geschäftsleitung der Bundeskanzlei hat am 27. Oktober 2008 die Grundlagen für 
die Neuausrichtung des Perspektivstabs der Bundesverwaltung definiert und das wei-
tere Vorgehen festgelegt. 

 Die Neukonzeption des Berichts «Herausforderungen» ist skizziert. 
Abklärungen bezüglich der Neukonzeption des Berichtes «Herausforderungen» wur-
den eingeleitet. 

 

Ziel 2: Weiterentwicklung des E-Government 

Überwiegend realisiert 

 Die Versuche zum Vote électronique sind ausgebaut und ein Versuch für Ausland-
schweizer durchgeführt. 
Nach eingehenden und gründlichen Vorbereitungsarbeiten hat der Kanton Neuenburg 
die im Guichet unique eingeschriebenen Auslandschweizerinnen und -schweizer mit 
politischem Wohnsitz im Kanton Neuenburg seit der Volksabstimmung vom Juni 2008 
in die Versuche mit Vote électronique einbezogen, soweit sie in der Europäischen 
Union oder in einem Staat wohnen, der das Wassenaar-Abkommen über den Umgang 
mit Dual Use-Gütern unterzeichnet hat. Mittlerweile haben sich gegen 200 Ausland-
schweizerinnen und -schweizer für den Vote électronique im Guichet unique eintragen 
lassen, und mehrere Dutzend haben ihr Stimmrecht tatsächlich erfolgreich elektro-
nisch ausgeübt. In den Kantonen Genf und Zürich laufen entsprechende Vorberei-
tungsarbeiten. 
Am 30. November 2008 haben erstmals bei einem eidgenössischen Urnengang alle 
drei Pilotkantone einen Versuch mit Vote électronique durchgeführt, und es konnten 
sich rund 135'000 Stimmberechtigte elektronisch an der Volksabstimmung beteili-
gen. 

 Die elektronische Abwicklung der parlamentarischen Vorstösse ist vorbereitet und 
das Projekt von der Geschäftsleitung genehmigt. 
Das Projekt der Parlamentsdienste und der Bundeskanzlei wurde abgebrochen. 
Grund dafür ist der Bunderatsbeschluss vom 23. Januar 2008, wonach für den Bund 
ein GEVER eingerichtet werden soll.  
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 Das Konzept zur Verbesserung der Wahl- und Abstimmungsinformation auf den Inter-
netplattformen www.ch.ch und www.admin.ch ist erstellt. 
In einem ersten Schritt sind bei den Wahl- und Abstimmungsinformationen 2008 Ver-
besserungen vorgenommen, der Zugang zu den Informationen weiter vereinfacht und 
das Informationsangebot auf www.ch.ch ausgebaut worden. Im Hinblick auf die eid-
genössischen Wahlen 2011 ist ein Konzept für eine umfassende Erneuerung von 
«Wahlen und Abstimmungen» in Arbeit.  

 Es ist bestimmt, welche Prozesse mit den Kantonen abgestimmt und elektronisch ab-
gewickelt werden sollen. 
Im Rahmen des priorisierten Vorhabens über ein einheitliches Inventar und eine Refe-
renzdatenbank öffentlicher Leistungen der E-Government-Strategie Schweiz sind die 
ersten Grundlagen erarbeitet, um Behördenleistungen und Behördengänge systema-
tisch zu inventarisieren und zu dokumentieren. Die dafür notwendigen eCH-Standards 
sind vorhanden, respektive wurden vom Verein eCH standardisiert und stehen allen 
Verwaltungen zur Verfügung. Erste Behördenleistungen aus Kantonen und Gemein-
den sind entsprechend beschrieben und dokumentiert. 

 Die Erneuerung des Kompetenzzentrums Amtliche Veröffentlichungen ist im Detail 
festgelegt und der erste Migrationsschritt vorbereitet. 
Der Vertrag mit dem beauftragten Unternehmen wurde Ende September 2008 unter-
zeichnet, die Detailplanung ist erstellt. Gemäss der gegenwärtigen Planung soll das 
neue Informatiksystem Ende Juni 2010 eingeführt werden. 

 Das Konzept zur besseren Warnung und Information in ausserordentlichen Lagen 
steht zur Umsetzung bereit. 
Der Konzeptbericht zur Information der Bevölkerung bei Naturgefahren ist erstellt und 
wird Anfang 2009 in die Ämterkonsultation geschickt, bevor über die Umsetzung des 
Konzeptes im Rahmen des Gesamtprojektes OWARNA in Absprache mit allen beteilig-
ten Bundesstellen entschieden wird. Gleichzeitig wurde ein Konzept für ein Präventi-
onsportal auf www.ch.ch erarbeitet.  

 

Ziel 3: Neuausrichtung der Krisenmanagementausbildung Bund 

Realisiert 

 Die neue Leitung der Krisenmanagementausbildung Bund ist eingearbeitet und das 
Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre genehmigt. 
Die Leitung der KMA sowie die neu angestellten Projektkoordinatoren sind eingearbei-
tet. Das Netzwerk mit den relevanten Partnern im Bereich Krisenmanagement (Bund, 
Kantone, Privatwirtschaft, Lehre, Ausland) wurde aufgebaut. Das von der KMA anzu-
bietende Portfolio an Übungen, Ausbildungen und weiteren Dienstleistungen im Be-
reich Krisenmanagement wurde genehmigt. 
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 Die Strategische Führungsübung 09 ist rechtzeitig vorbereitet. 
Der Bundesrat hat am 12. Dezember 2008 einen Antrag über den Inhalt, den Zeit-
punkt der Übung, die Lagebestimmung sowie die Teilnahme des Bundesrates und der 
Verwaltung verabschiedet. Szenario und Teilkonzepte in den Bereichen Regie, Ausbil-
dung, Führungsunterstützung, Auswertung sowie Information sind bis Ende 2008 er-
stellt worden. 

 

Ziel 4: Neuausrichtung der Eidgenössischen Parlaments- und Zentralbibliothek 

Realisiert 

 Die Neuausrichtung der Eidgenössischen Parlaments- und Zentralbibliothek ist abge-
schlossen. 
Der Bundesrat hat die Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek auf Antrag 
der Bundeskanzlei und im Einvernehmen mit dem Parlament auf den 1. Januar 2009 
aufgelöst. Im Sommer 2008 wurden die Sammlungen der EPZB auf die «Bibiliothek 
am Guisanplatz» und den Dokumentationsdienst der Bundesversammlung aufgeteilt.  

 

Ziel 5: Förderung der Mehrsprachigkeit 

Realisiert 

 Die Sprachdienste haben eine Veranstaltung zur Mehrsprachigkeit aus Anlass des 
internationalen Sprachenjahrs durchgeführt. 
Am 12. September 2008 haben gegen 200 Fachleute von Verwaltungen aus allen 
Sprachregionen der Schweiz am 3. Sprachentag der Bundeskanzlei in Bern teilge-
nommen. Der Anlass war dem Thema «Sprache und Identität» gewidmet und fiel mit 
dem UNO-Jahr der Sprachen zusammen. Er gab den Teilnehmenden die Möglichkeit, 
sich gemeinsam weiterzubilden und über die Sprachgrenzen hinweg den beruflichen 
Austausch zu pflegen. Die nach der Veranstaltung eingegangenen Rückmeldungen 
der Teilnehmenden sind äusserst positiv ausgefallen. 
 

 Die Frage der Veröffentlichung von rätoromanischen Rechtsgrundlagen und Informa-
tionen ist mit dem Kanton Graubünden geklärt. 
Die Bundeskanzlei hat Ende 2007 mit der Standeskanzlei Graubünden ein Überset-
zungsprogramm erarbeitet und 2008 eingeführt. Texte von besonderer Tragweite, 
namentlich ausgewählte Bundeserlasse, stellt die Bundeskanzlei der Öffentlichkeit 
auf Rätoromanisch zur Verfügung. Nach dem Obligationenrecht und ausgewählten 
Webseiten unter admin.ch wird die Bundeskanzlei das Zivilgesetzbuch und weitere Er-
lasse auf Romanisch anbieten. Die veröffentlichten Texte werden systematisch nach-
geführt. Das Budget 2009 für die romanischen Übersetzungen wurde erhöht. 
 



7 

 Die Erlasse in englischer Sprache sind nachgeführt und können zentral abgerufen 
werden. 
Anfang 2008 wurde das Content Management System des Kompetenzzentrums Amt-
liche Veröffentlichungen angepasst, um das bestehende Informationsangebot mit 
englischen Versionen erweitern zu können. Seither sind 36 nachgeführte Erlasse in 
englischer Sprache zentral und analog zu den landessprachlichen Fassungen auf der 
Website der Systematischen Sammlung abrufbar.  

 

Ziel 6: Optimierung der Sicherheit in der Bundeskanzlei 

Teilweise realisiert 

 Die Informationsschutz-Vorschriften sind umgesetzt. 
Die gesetzlichen Grundlagen wurden an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. 
Um auf spezifische Bedürfnisse eingehen zu können, fanden mit gewissen Sektionen 
Sitzungen statt. Der Aktenvernichtungsprozess wurde auf Verbesserungsmöglichkei-
ten hin überprüft. Ein Merkblatt zu den verschiedenen Informationsschutz-
Vorschriften wurde ausgearbeitet; es wird bei der Verteilung der vertraulichen 
Geschäfte des Bundesrates beigelegt. Für die Richtlinien für Bundesratsgeschäfte 
(Roter Ordner) wurden Bestimmungen zum Umgang mit vertraulichen Geschäften des 
Bundesrates vorbereitet. Für 2009 wurden präzise Ziele zu Ausbildung und Sicherheit 
formuliert. 
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Departement für auswärtige Angelegenheiten 

 
Ziel 1: Umsetzung aller bestehenden bilateralen Abkommen sowie Konsolidierung und 

Vertiefung der Beziehungen mit der EU in Bereichen von gemeinsamem 
Interesse 

Überwiegend realisiert 

 Die Botschaft über die Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens ist vom 
Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft über die Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens wurde 
vom Bundesrat am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Das Protokoll zur Erweiterung des Personenfreizügigkeitsabkommens auf Bulgarien 
und Rumänien ist unterzeichnet und die Botschaft vom Bundesrat verabschiedet.* 
Das Protokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien 
wurde am 27. Mai 2008 unterzeichnet, die entsprechende Botschaft wurde vom 
Bundesrat am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Die notwendigen Massnahmen zum Bestehen der Schengen-Evaluation (Ausfüllung 
des Evaluationsfragebogens, Planung der Evaluation durch EU-Experten vor Ort) sind 
ergriffen und die Weiterentwicklungen von Schengen/Dublin vom Bundesrat 
genehmigt (z. B. Grenzschutzagentur FRONTEX, Rahmenbeschluss über den Aus-
tausch von Informationen zwischen den Strafverfolgungsbehörden).* 
Die Assoziierungsabkommen zu Schengen/Dublin sind am 1. März 2008 in Kraft ge-
treten. Die Evaluationen, die von EU-Experten in der Schweiz in den Bereichen Daten-
schutz, polizeiliche Zusammenarbeit, Visa, Schengener Informationssystem (SIS) und 
Flughäfen durchgeführt wurden, sind zufriedenstellend ausgefallen. Der EU-Rat gab 
am 27. November 2008 grünes Licht für einen vollumfänglichen Beitritt der Schweiz 
zu Schengen. Die Schweiz trat am 12. Dezember 2008 dem Schengen-Raum bei. Was 
die Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstandes betrifft, teilte die EU der 
Schweiz seit der Unterzeichnung des Schengen-Assoziierungsabkommens 77 Weiter-
entwicklungen mit (Notifikation). Die notifizierten Rechtsakte oder Massnahmen wer-
den je nach Inhalt vom Bundesrat zur Kenntnis genommen oder im Rahmen eines 
Notenaustausches übernommen, wenn sie Rechte oder Verpflichtungen begründen. 
Ein solcher Notenaustausch stellt aus schweizerischer Sicht einen völkerrechtlichen 
Vertrag dar, dessen Genehmigung gemäss den verfassungsmässigen Vorgaben ent-
weder in der Kompetenz des Bundesrats oder in der des Parlaments liegt. Rund die 
Hälfte der mitgeteilten Weiterentwicklungen wurde lediglich zur Kenntnis genommen, 
die andere Hälfte wurde vom Bundesrat genehmigt, mit Ausnahme der zehn Weiter-
entwicklungen, die in den Kompetenzbereich des Parlaments fallen (z. Bsp. biometri-
sche Daten, FRONTEX usw.). 

 Die für die Umsetzung der Abkommen über die Assoziierung Schengen/Dublin erfor-
derlichen Vorbereitungsmassnahmen sind erfolgt. Die praktische Anwendung der 
Assoziierungsabkommen im Visabereich durch die Auslandvertretungen ist mit 
Inkraftsetzen der Abkommen sichergestellt. 
Die Vorbereitungsmassnahmen für die Umsetzung der Assoziierungsabkommen zu 
Schengen/Dublin (insbesondere gesetzliche Änderung oder Genehmigung, Anbindung 
der Schweiz an das Schengener Informationssystem SIS, Ausbildung der Migrations-
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behörden, der Polizei und der konsularischen Mitarbeitenden des EDA) sind ab-
geschlossen. Bezüglich Visumerteilung wurden die konsularischen Mitarbeitenden 
sehr umfassend ausgebildet (Schulung in Bern und vor Ort sowie durch ein E-Lear-
ning-Programm). Die Vignetten für die Schengen-Visa wurden bestellt und an die kon-
sularischen Posten verteilt. 

 Die Verhandlungen zur Anpassung des Abkommens über die Erleichterung der Zoll-
kontrollen (24-Stunden-Regel) sind abgeschlossen. 
Die Verhandlungen zur Anpassung des Güterverkehrsabkommens (so genannte 24 
Stunden Regel), das erleichterte Kontrollen und Formalitäten im Warenverkehr vor-
sieht, wurden fortgesetzt, eine grundsätzliche Einigung wurde am 5. Dezember 2008 
erzielt.  

 Die Verhandlungen mit der EU im Bereich Bildung/Berufsbildung/Jugend sind 
aufgenommen.* 
Die Verhandlungen mit der EU im Bereich Bildung, Berufsbildung und Jugend wurden 
am 9. April 2008 aufgenommen und sind beinahe abgeschlossen. 

 Die exploratorischen Gespräche in Bereichen von gemeinsamem Interesse 
(z. B. Agrarfreihandel, öffentliches Gesundheitswesen, Galileo) sind weitergeführt; 
Verhandlungen sind gegebenenfalls aufgenommen. Die Verhandlungen im Bereich 
Elektrizität sind weitergeführt und gegebenenfalls abgeschlossen.* 
Der Bundesrat hat am 14. März 2008 ein Verhandlungsmandat verabschiedet mit 
dem Ziel, mit der EU ein Freihandelsabkommen im Agrar und Lebensmittelbereich 
sowie eines im Bereich öffentliche Gesundheit abzuschliessen. Die Verhandlungen 
wurden am 4. November 2008 aufgenommen. Die exploratorischen Gespräche über 
den Austausch von Treibhausgasquoten und die Beteiligung der Schweiz am Satelli-
ten Navigationssystem Galileo werden fortgesetzt. Weitere Verhandlungsmandate 
über eine erleichterte Beteiligung der Schweiz an Friedensmissionen der EU und die 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Verteidigungsagentur sind in Vorbereitung. Im 
Elektrizitätsbereich werden die Verhandlungen fortgesetzt. 

 Das Gesuch der europäischen Kommission für die Finanzierung eines Erweiterungs-
beitrags der Schweiz an Bulgarien und Rumänien zur Verringerung der wirtschaftli-
chen und sozialen Ungleichheiten in der erweiterten EU ist vom Bundesrat beantwor-
tet. Allfällige Gespräche zum Abschluss eines Memorandum of Understanding sind 
veranlasst und die Botschaft verabschiedet.* 
Das Gesuch wurde vom Bundesrat im Februar 2008 beantwortet. Die Absichtserklä-
rung des Bundesrates wurde in Form eines Addendums zu der Vereinbarung zwischen 
dem Bundesrat und dem Präsidenten des EU-Rates vom 27. Februar 2006 (Vereinba-
rung betreffend die 10 neuen Mitgliedstaaten, die am 1. Mai 2004 der EU beigetreten 
sind) ausgearbeitet und am 25. Juli 2008 unterzeichnet. Die Botschaft konnte dem 
Bundesrat im Berichtsjahr nicht vorgelegt werden. 
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Ziel 2: Stärkung des bilateralen Beziehungsnetzes 

Realisiert 

 Das Netz an privilegierten Partnerschaften, das der Bundesrat im Jahr 2005 
beschlossen hat, ist vervollständigt. Weitere Absichtserklärungen (Memoranda of Un-
derstanding) zur Vertiefung und Systematisierung der bilateralen Beziehungen sind 
ausgearbeitet und vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 27. Februar 2008 ein Memorandum of Understanding zwi-
schen der Schweiz und Südafrika über eine Stärkung der gegenseitigen Zusam-
menarbeit verabschiedet. Am 14. August 2008 wurde mit Brasilien ein Memorandum 
of Understanding über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Beziehun-
gen zu den Ländern, mit denen die Schweiz eine privilegierte Partnerschaft (Russland 
und die Türkei) unterhält, wurden verstärkt und vertieft. Kontakte wurden auf den 
verschiedensten Stufen intensiviert und die Umsetzung der Absichtserklärungen in 
den vielen Einzelbereichen vorangetrieben. 
 

 Das im Mai 2006 unterzeichnete «Memorandum Establishing a Framework for Inten-
sified Cooperation» zwischen der Schweiz und den USA ist umgesetzt. 
Das im Mai 2006 zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten unterzeichnete 
Memorandum of Understanding («Memorandum Establishing a Framework for Intensi-
fied Cooperation») ist umgesetzt. Die darin vereinbarte Zusammenarbeit mit den 
Vereinigten Staaten wurde fortgesetzt und durch zwei hochrangige Treffen intensi-
viert: Einerseits durch das Treffen zwischen der Vorsteherin des EDA und der US Aus-
senministerin Condoleezza Rice vom 23. Januar 2008, in Zürich, und andererseits 
durch die Gespräche des Staatssekretärs des EDA mit seinem amerikanischen Amts-
kollegen, William J. Burns, Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten im 
amerikanischen Aussenministerium, am 10. Juli 2008, in Washington. 

 Die Lösung des Flughafenproblems mit Deutschland ist koordiniert und gesamtheit-
lich, unter Einbezug der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, vorangetrieben. 
In den Vorarbeiten ist es gelungen, zusammen mit den Bundesstellen, den Grenz-
kantonen, darunter insbesondere dem Kanton Zürich, dem Flughafen und der Swiss, 
die Elemente einer umfassenden Partnerschaft für den grenzüberschreitenden Le-
bens- und Wirtschaftsraum Nordschweiz – Südbaden zu entwickeln, wie sie u.a. von 
Wirtschaftskreisen in Südbaden gefordert und unterstützt werden. Am Treffen des 
Bundesrats mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel vom 29. April 2008 wurde ein 
Teilerfolg erzielt: Zwar lehnte die Bundeskanzlerin ein gesamtheitliches Vorgehen ab. 
Indes wurde vereinbart, dass die Arbeitsgruppe der beiden Verkehrsministerien eine 
gemeinsame Analyse der vom Flughafen Zürich ausgehenden Belastung nach interna-
tional anerkannten Methoden vornehmen soll. Sie soll so rasch als möglich durchge-
führt werden. Gestützt auf die Resultate dieser Analyse wird die Schweiz dann einen 
Vorschlag zum Betrieb des Flughafens Zürich machen.  
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Ziel 3: Engagement der Schweiz zugunsten des Friedens, der Menschenrechte und des 
humanitären Völkerrechts 

Teilweise realisiert 

 Die Schweiz hat eine signifikante Beteiligung an der internationalen zivilen Präsenz in 
Kosovo erreicht. 
Im Jahr 2008 standen insgesamt vierzehn Schweizer Bürger im Dienst der Internatio-
nalen Verwaltungsbehörde (ICO) und der Eulex-Mission der Europäischen Union. 

 Die neue Minenstrategie und die Strategie 2008–2011 des Bundes gegen illegale 
Kleinwaffen und leichte Waffen sind in Kraft. 
Die neue Minenstrategie wurde von der Vorsteherin des EDA am 21. Dezember 2007 
unterzeichnet und Anfang 2008 veröffentlicht. Die Strategie 2008–2011 des Bundes 
gegen illegale Kleinwaffen und leichte Waffen wurde im Juni 2008 verabschiedet und 
von den Chefs der zuständigen Ämter im EDA, VBS und EVD unterzeichnet. 

 Die Schweiz hat den Vorsitz in der Ottawa-Vertragsparteien-Konferenz übernommen. 
Die Schweiz präsidierte die Ottawa-Vertragsparteien-Konferenz über das Verbot von 
Antipersonenminen, die vom 24. bis 28. November 2008, in Genf, stattfand. 

 Die Vernehmlassung zum Übereinkommen zum wirksamen Schutz der Zivilbevölke-
rung vor den ernsthaften humanitären Risiken von Streumunition ist eröffnet. 
Das Übereinkommen wurde erst am 3. Dezember 2008 unterzeichnet. Die Vernehm-
lassung konnte daher noch nicht eröffnet werden. 

 Die Migrationsstrategie des EDA 2009–2010 ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Die Strategie ist ausgearbeitet, konnte dem Bundesrat jedoch nicht mehr im Berichts-
jahr vorgelegt werden. 

 Das Vernehmlassungsverfahren zum Bericht über das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen ist eröffnet. 
Angesichts der Komplexität verschiedener, sich aus der Konvention ergebender Ver-
pflichtungen und der beschränkten Ressourcen der betroffenen Bundesämter, konn-
ten die notwendigen Abklärungen betreffend Vereinbarkeit mit dem Schweizer Recht 
erst gegen Ende Jahr abgeschlossen werden. Die Vernehmlassung konnte daher nicht 
im Berichtsjahr durchgeführt werden. 

 Der zweite und dritte Bericht der Schweiz über die Umsetzung des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes von 1989 ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Der Bericht konnte im Berichtsjahr nicht verabschiedet werden. Auf Basis der von den 
verschiedenen betroffenen Ämtern erhaltenen Informationen wurde ein erster, um-
fassender Berichtsentwurf erstellt. Am 29. Mai 2008 hat der Ausschuss des Überein-
kommens neue Richtlinien für die Erstellung der Staatenberichte verabschiedet, die 
u.a. wesentlich kürzere Berichte als bisher vorsehen. Aus diesem Grund muss der 
Entwurf nun um etwa zwei Drittel gekürzt werden, bevor er den Kantonen zur Stel-
lungnahme unterbreitet wird.  

 Eine diplomatische Initiative zum 60. Jahrestag der allgemeinen Menschenrechtser-
klärung ist lanciert. 
Am 5. Dezember 2008 wurde die von internationalen Persönlichkeiten formulierte 
«Agenda für die Menschenrechte» erfolgreich lanciert. Sie geht auf eine Initiative der 



12 

Schweiz zurück und enthält die für den Schutz der Menschenrechte im 21. Jahrhun-
dert relevanten Prioritäten. 

 Die Botschaft zum Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982 ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 14. Mai 2008 verabschiedet. 

 Der Bericht über die Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik der Schweiz 2008 ist 
vom Bundesrat verabschiedet. 
Der Bundesrat hat den Bericht am 10. September 2008 verabschiedet. 

 

Ziel 4: Stellung der Schweiz als Gaststaat festigen 

Teilweise realisiert 

 Die Botschaft über die Realisierung eines Immobilienprojekts für die WTO (einheitli-
cher Sitz) ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft wurde am 30. Mai 2008 vom Bundesrat verabschiedet. 

 Der Bundesrat hat das Aussprachepapier «Schweizerische Sitzstaatpolitik – Stand 
und Ausblick» zur Kenntnis genommen. 
Das Aussprachepapier wurde dem Bundesrat noch nicht vorgelegt. Das EDA hat ent-
schieden, es erst im Verlaufe des Jahres 2009 dem Bundesrat zu unterbreiten. 

 Die Botschaft über die Genehmigung eines Darlehens an die Immobilienstiftung für 
die internationalen Organisationen (FIPOI) zugunsten der Europäischen Organisation 
für die Kernforschung (CERN) in Genf im Hinblick auf die Finanzierung der Erweite-
rung des Bürogebäudes Nr. 40 ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Anlässlich seiner Sitzung vom 27. Februar 2008 hat der Bundesrat diese Botschaft 
verabschiedet. 

 

Ziel 5: Förderung der Effizienz und Transparenz im UNO-System 

Überwiegend realisiert 

 Entscheidende Beiträge zur Stärkung des Menschenrechtsschutzes durch den Men-
schenrechtsrat sind erfolgt. 
Die Schweiz hat durch ihr starkes Engagement wesentlich zur Etablierung und zum 
guten Ablauf der Allgemeinen Periodischen Überprüfungen beigetragen. Die Allgemei-
ne Periodische Überprüfung stellt die wesentliche Neuerung des Menschenrechtsra-
tes dar und leistet einen Beitrag an die Verbesserung der Menschenrechtslage vor 
Ort. 

 Konstruktive Beiträge zur Reform des Sicherheitsrates in den Bereichen Erweiterung 
und Arbeitsmethoden sind geleistet. 
Die Schweiz setzte mit ihren Partnern (insbesondere jenen der Gruppe der S5, dazu 
gehören Costa Rica, Jordanien, Singapur und Lichtenstein) die Arbeiten bezüglich Re-
form des Sicherheitsrats fort und nahm aktiv an den Diskussionen der Arbeitsgruppe 
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der Generalversammlung über die Reform des Sicherheitsrats teil. Auf Antrag der S5 
wurde im Sicherheitsrat eine offene Debatte zu diesem Thema einberufen. 

 Eine Initiative zur Erhöhung der Transparenz und Rechtsstaatlichkeit bei den Verfah-
ren zur Terrorismusbekämpfung ist eingebracht. 
Am 5. Mai 2008 haben die Ständigen Vertreter Dänemarks, Liechtensteins, Schwe-
dens und der Schweiz bei der UNO in New York anlässlich einer gemeinsamen Sitzung 
die Mitglieder des 1267 Sanktionen-Komitees über ihren Vorschlag zur Schaffung ei-
nes advisory panels informiert. Am 27. Mai 2008 haben dieselben Vertreter ein 
Schreiben an den Präsidenten des Sicherheitsrates adressiert, mit der Bitte, die Idee 
eines advisory panels den Mitgliedern des Sicherheitsrats anlässlich der Erneuerung 
der Resolution 1267 im Juni zu unterbreiten. Dieses Schreiben wurde als UNO-
Dokument am 2. Juli 2008 veröffentlicht. Leider hat der Sicherheitsrat diesen Vor-
schlag nicht in den Schlusstext seiner letzten Resolution aufgenommen. 

 Impulse zur Stärkung der Kohärenz und Effizienz der operationellen Tätigkeit der UNO 
im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe sind erfolgt. 
Die Schweiz hat die Reform der operationellen Tätigkeit der Vereinten Nationen weiter 
unterstützt. Sie hat in der UNO-Generalversammlung und im Wirtschafts- und Sozial-
rat (ECOSOC) mit Erfolg zwei Resolutionen im Themenbereich «Kohärenz und Effizienz 
der operationellen Tätigkeiten der UNO in der Entwicklungszusammenarbeit» geför-
dert. Die entsprechenden Texte konnten im Konsens verabschiedet werden. Die 
Schweiz hat insbesondere wichtige Impulse für die Verhandlungen über den operatio-
nellen Bereich von ECOSOC geliefert. Sie unterstützte aber auch die Verhandlungen 
der Gruppe der Entwicklungsländer, die sich im Frühling 2008 in Maputo traf, um Bi-
lanz zu ziehen über die Auswirkungen auf die acht Pilotländer, die für die Umsetzung 
von «One-UN» ausgewählt worden waren. Ferner gewährte das EDA (Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit/DEZA) gewissen dieser Pilotländer, insbesondere Al-
banien, finanzielle Unterstützung. 

 Die Kontrolle der Tätigkeit der UNO und des UNO-Systems ist mit Schweizer Mithilfe 
verstärkt, insbesondere in den Bereichen Budgetdisziplin und Personalwesen. 
Die Schweiz hat dazu beigetragen, dass der neue unabhängige beratende Auf-
sichtsausschuss (IAAC) im Berichtsjahr seine Tätigkeit aufnehmen konnte. Zudem 
konnte das Büro für interne Aufsichtsdienste (OIOS) unter anderem dank dem Einsatz 
der Schweiz personell verstärkt werden. Weitere Reformmassnahmen zur Verbesse-
rung der Rechenschaftspflicht, der resultatorientierten Mittelverwendung und der 
Stellung des Personals bei arbeitsrechtlichen Konflikten sind UNO-intern noch in Dis-
kussion. 
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Ziel 6: Stärkung der schweizerischen Präsenz in der UNO und in internationalen Orga-
nisationen 

Realisiert 

 Ein informatikgestütztes Instrument zum effizienteren Management von schweizeri-
schen Kandidaturen bei den internationalen Organisationen ist evaluiert und einge-
führt. 
Das neu entwickelte Informatikinstrument zum Management der Schweizer Kandida-
turen ist Ende Oktober 2008 in Betrieb gesetzt worden. 

 

Ziel 7: Förderung der Präsenz und des Erscheinungsbildes der Schweiz im Ausland 

Realisiert 

 Die Schweiz hat sich an der Weltausstellung 2008 in Zaragoza als innovatives und 
vielfältiges Land präsentiert. 
Der Schweizer Pavillon «Unter dem See» vermittelte den rund 400’000 Besuchern 
ausführliche Informationen zum Thema Wasserreinigung in der Schweiz und sorgte 
über die gesamten drei Monate mit verschiedenen fachlichen und kulturellen Events 
für Abwechslung und ein vielseitiges Programm für Besucher, Fachpublikum und Me-
dien. Besonders geschätzt wurde die seriöse Auseinandersetzung mit dem Expo Leit-
thema «Wasser und nachhaltige Entwicklung» sowie die Betreuung durch das Perso-
nal des Schweizer Pavillons. 

 Die Aussenvertretungen des Bundes sind in die anlässlich der EURO 08 im Ausland 
organisierten Projekte eingebunden. 
Am Aussennetzprojekt EURO 2008 beteiligten sich 58 Aussenvertretungen in 44 Län-
dern. In diesem Rahmen wurden von Februar bis Ende Juni 2008 weltweit rund 90 
Veranstaltungen in sechs Kategorien mit über 100'000 Teilnehmern durchgeführt. 
Rund 40 Schweizerische Vertretungen gestalteten dabei einen Teil ihrer Aktivitäten in 
Zusammenarbeit mit österreichischen Partnern. Die Schweizerische Botschaft in Wien 
nutzte die Plattform EURO 2008 ausserdem für einen fundierten thematischen Aus-
tausch mit dem Partnerland Österreich. Gemeinsam mit der Organisation Präsenz 
Schweiz setzte die Botschaft vor und während der EURO 2008 ein Austauschpro-
gramm zu den die beiden Länder verbindenden Schwerpunktthemen Wirtschaft, Poli-
tik, Verkehr und Kultur um. 

 Das House of Switzerland hat anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2008 in 
Beijing auch in China ein grosses Medienecho erreicht. 

Von April bis Ende September 2008 erschienen in China insgesamt 411 Medienbe-
richte zum House of Switzerland, davon 20 Fernseh- und 2 Radiobeiträge. 94% der 
Medienberichte in China sind in Medien mit nationaler Ausstrahlung publiziert wor-
den, 4% in lokalen Medien von Peking und die restlichen 2% fielen auf Publikationen 
aus anderen Regionen. Die Medienberichte in China waren mehrheitlich positiv und 
zeigten, dass das House of Switzerland in China eine flächendeckende Medienbe-
richterstattung generieren konnte.  
Der AD Value aller Medienberichte entspricht über CNY 14 Mio. (ca. CHF 2,3 Mio.) und 
übersteigt bei weitem das investierte Kommunikationsbudget von CHF 800’000.  
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Ziel 8: Integration der Geschäftsstelle Präsenz Schweiz ins EDA 

Realisiert 

 Die revidierte Organisationsverordnung des EDA ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Die Anpassung des Gesetzes über die Pflege des schweizerischen Erscheinungsbil-
des im Ausland erforderte eine Totalrevision der entsprechenden Verordnung. Der 
Bundesrat hat am 12. Dezember 2008 die Verordnung über die Pflege des schwei-
zerischen Erscheinungsbildes im Ausland (Landeskommunikationsverordnung) sowie 
die angepasste Organisationsverordnung des EDA (OV-EDA) verabschiedet. 

 

Ziel 9: Umsetzung der wirkungsorientierten Führung im Aussennetz 

Realisiert 

 Die Umsetzung von VEKTOR ist erfolgt. Aussenpolitische Zielsetzungen und Ressour-
censteuerung werden eng aufeinander abgestimmt. Die Auslandvertretungen handeln 
unternehmerischer und ressourcenbewusster. 
Mit dem VEKTOR-Projekt wurde ein neues Führungs- und Steuerungsmodell für das 
schweizerische Aussennetz geschaffen, das auf einem Leistungskatalog, Ge-
schäftsprozessen, Ressourcensteuerung und Controlling aufbaut. Heute haben 150 
Auslandvertretungen der Schweiz Zugang zu einem Online-Informationssystem, das 
standardisierte Geschäftsprozesse enthält. Zudem verfügen sie über mehr Hand-
lungsspielraum im finanziellen Bereich. Dieses Modell ermöglicht einen kostenbe-
wussteren Umgang mit Ressourcen und bringt administrative Erleichterungen. 2008 
hat das EDA die Projektergebnisse konkretisiert und mit der ergebnisorientierten Füh-
rung eine zweite Projektphase lanciert. VEKTORplus hat es ermöglicht, einerseits den 
Wandel der Unternehmenskultur fortzusetzen und andererseits auch auf Ebene der 
Zentrale die Grundsätze des VEKTOR-Projekts anzuwenden. 

 

Ziel 10: Voraussetzungen für die Zukunftsorientierung der schweizerischen Entwick-
lungszusammenarbeit schaffen 

Überwiegend realisiert 

 Die Botschaft zum Rahmenkredit über die Weiterführung der technischen Zusam-
menarbeit und der Finanzhilfe zu Gunsten von Entwicklungsländern ist vom Bundes-
rat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Eine einheitliche Schweizer Entwicklungspolitik, welche für alle beteiligten Departe-
mente und Akteure des Bundes gilt, ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Mit der Verabschiedung der Botschaft über die Weiterführung der technischen Zu-
sammenarbeit und der Finanzhilfe zugunsten von Entwicklungsländern vom 14. März 
2008 hat der Bundesrat eine entwicklungspolitische Strategie des Bundes festgelegt. 
Ihr Geltungsbereich erstreckt sich auf die Südzusammenarbeit der DEZA und die wirt-
schaftlichen und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszu-
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sammenarbeit des SECO. Eine Ausweitung auf die weiteren Akteure des Bundes ist 
für die nächsten Vorlagen der jeweiligen Botschaften geplant. 

 Im Rahmen der Reform der departementalen Gliederung der Bundesverwaltung hat 
der Bundesrat über das weitere Vorgehen zur Koordination von Aussenwirtschaftspo-
litik und Entwicklungszusammenarbeit entschieden.* 
An der Klausursitzung vom 21. Mai 2008 hat der Bundesrat das Reformvorhaben 
betreffend die Neugliederung der departementalen Strukturen aufgegeben und sich 
für die Fortführung des Status Quo entschieden. Damit bleibt die Verordnung über die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vom 12. Dezember 
1977 weiterhin die Grundlage für die Koordination. 

 Die Motionen 06.3666 und 06.3667 der Geschäftsprüfungskommission des Stände-
rates (aufgrund ihres Berichts vom 8. Dezember 2006 zur Kohärenz und strategi-
schen Führung der Aktivitäten der DEZA) sind umgesetzt. 
Die Motion 06.3667 (geografische und thematische Konzentration) ist mit der Bot-
schaft über die Weiterführung der technischen Zusammenarbeit und der Finanzhilfe 
zugunsten von Entwicklungsländern vom 14. März 2008 umgesetzt. Der Bundesrat 
hat die Zahl der Schwerpunktländer von 17 auf 12 reduziert und 10 Schwerpunkt-
themen festgelegt. Die gleiche Botschaft antwortet teilweise auf die Motion 06.3666, 
(Instrumente des Bundesrates zur strategischen Führung und gesetzliche Grundla-
gen), indem sie die Führungsinstrumente definiert. 2009 wird geprüft, ob eine Revisi-
on des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe und der entsprechenden Verordnung relevant ist. 

 Die Position der Schweiz anlässlich der zweiten UNO-Konferenz zur Entwicklungsfi-
nanzierung (Monterrey+6, Doha, 2. Hälfte 2008) ist vom Bundesrat festgelegt. 
Der Bundesrat hat am 12. November 2008 die Position der Schweiz für die 2. UNO-
Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung (Monterrey+6, Doha, 29. November bis 
2. Dezember 2008) festgelegt. 

 Für die Jahre 2008–2015 ist vom Bundesrat eine verbindliche Quote für die öffentli-
che Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz festgelegt. 
Der Bundesrat hat die beiden Botschaften über die Weiterführung der technischen 
Zusammenarbeit und der Finanzhilfe zugunsten von Entwicklungsländern (DEZA) und 
über die Finanzierung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Massnahmen im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (SECO) auf der Grundlage eines APD-Ziels 
von 0,4% des Bruttonationaleinkommens (BNE) verabschiedet.  

 Die Botschaft zur Finanzierung der multilateralen Entschuldungsmassnahmen ist vom 
Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 20. Februar 2008 die Schweizer Beteiligung und Finanzierung 
der Wiederauffüllungen bei den Entwicklungsfonds einschliesslich der Kosten für die 
multilaterale Entschuldung beschlossen. Der Beitrag der Schweiz zur multilateralen 
Entschuldungsinitiative (finanzielle Verpflichtungen für die Phase II 2009–2019) wird 
über den Rahmenkredit für die Weiterführung der technischen Zusammenarbeit und 
der Finanzhilfe zugunsten der Entwicklungsländer vom 14. März 2008 finanziert. 

 Die Wiederauffüllungen der Entwicklungsfonds sind vom Bundesrat beschlossen. 
Der Bundesrat hat am 20. Februar 2008 die Schweizer Beteiligung und Finanzierung 
der Wiederauffüllungen bei den Entwicklungsfonds einschliesslich der Kosten für die 
multilaterale Entschuldung beschlossen.  
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 Die zukünftige Organisationsstruktur der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit ist 
vom Bundesrat im Rahmen der Verwaltungsreform festgelegt. 
An der Klausursitzung vom 21. Mai 2008 hat der Bundesrat das Reformvorhaben 
betreffend die Neuverteilung der Departemente gestoppt und sich für die Fortführung 
des Status Quo entschieden. Zur Umsetzung der in der Botschaft über die Weiterfüh-
rung der technischen Zusammenarbeit und Finanzhilfe zugunsten von Entwicklungs-
ländern definierten entwicklungspolitischen Strategie des Bundes wurde die im EDA 
angesiedelte Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) umfassend reor-
ganisiert. 

 Initiativen zur Deblockierung der IX. Welthandelsrunde («Doha-Entwicklungsrunde der 
WTO») sind vom Bundesrat eingebracht. 
Die Schweiz hat am Rande des WEFs im Januar 2008 ein Treffen auf Ministerebene 
organisiert, das der Doha-Runde eine neue Dynamik verliehen hat und zum Minister-
treffen im Juli 2008 in Genf führte. Während des ganzen Berichtsjahres setzte sich 
der Bundesrat in zahlreichen bilateralen Kontakten für den erfolgreichen Abschluss 
der Doha-Runde ein. Auch wenn in den Verhandlungen im Juli 2008 kein Durchbruch 
gelang, so wurde doch nützliche Grundlagenarbeit für weitere Verhandlungen geleis-
tet. 

 

Ziel 11: Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und 
ihres Vermögens vor der Gerichtsbarkeit 

Nicht realisiert 

 Die Botschaft zum Übereinkommen ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Die Erarbeitung der Botschaft hat eine Verzögerung erhalten. Das Ämterkonsultati-
onsverfahren wurde am 11. Dezember 2008 eröffnet. 

 

Ziel 12: Zusammenarbeitsvertrag im internationalen Strafjustizbereich Eurojust 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung zum Zusammenarbeitsvertrag ist eröffnet.* 
Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2008 das Abkommen zwischen der Schweiz und 
Eurojust genehmigt. Am 27. November 2008 wurde es vom Eurojust-Präsidenten und 
der zuständigen Departementsvorsteherin in Brüssel unterzeichnet. Im Berichtsjahr 
vorgenommene Abklärungen ergaben, dass gemäss Vernehmlassungsgesetz eine 
Vernehmlassung nicht durchgeführt werden musste. 
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Departement des Innern 

 
Ziel 1: Hochschul- und Forschungsförderung 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassungsergebnisse zum neuen Bundesgesetz über die Förderung und 
Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) sind zur Kenntnis ge-
nommen und die Botschaft ist verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 30. Mai 2008 von den Vernehmlassungsergebnissen zum 
HFKG Kenntnis genommen. Die zuständigen Departemente, EDI und EVD, wurden 
beauftragt, den Gesetzesentwurf zu überarbeiten und eine Botschaft zu erstellen. 

 Die Vernehmlassung zur Revision des Forschungsgesetzes ist eröffnet.* 
Die Gesamtrevision des Forschungsgesetzes erfordert eine formelle Abstimmung mit 
dem neuen Bundesgesetz über die Förderung und Koordination im schweizerischen 
Hochschulbereich (HFKG). Wegen der dort eingetretenen Verzögerung wurde sie zu-
rückgestellt. Eine Teilrevision betreffend die Abstützung der Kommission für Techno-
logie und Innovation im Forschungsgesetz wurde dennoch eingeleitet (Federführung 
EVD). 

 Die Vernehmlassung zur Teilrevision des ETH-Gesetzes (Immobilientransfer und 
Anpassung der Führungsstruktur) ist eröffnet.* 
Der ETH-Rat ist in seiner neuen Zusammensetzung zum Schluss gekommen, dass für 
eine Änderung des ETH-Gesetzes weitere Diskussionen und Abklärungen erforderlich 
sind. Er strebt eine langfristige Lösung an, die auf breitem Konsens beruht und eine 
effiziente Steuerung des ETH-Bereichs ermöglicht. In diesem Sinne wurde die Teilrevi-
sion des ETH-Gesetzes vertagt. 

 Der Bundesrat hat im Hinblick auf die Hochschullandschaft Schweiz über das weitere 
Vorgehen betreffend einer möglichen Zusammenführung von Bildung und Forschung 
in einem Departement entschieden.* 
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 21. Mai 2008 beschlossen, die Regie-
rungstätigkeit mit der geltenden Gliederung der Departemente bzw. ihrer bisherigen 
Zusammensetzung weiterzuführen. 

 

Ziel 2: Positionierung der Schweiz im Europäischen Forschungs- und Bildungsraum 

Teilweise realisiert 

 Die Botschaft über die Beteiligung der Schweiz an den Programmen der EU in den 
Bereichen Bildung, Berufsbildung und Jugend in den Jahren 2009–2013 ist verab-
schiedet.* 
Die Botschaft liegt noch nicht vor, weil die Verhandlungen über die offizielle Teil-
nahme der Schweiz an den Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der EU 
erst im April 2008 aufgenommen und nicht vor Ende 2008 abgeschlossen werden 
konnten. 
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 Die Botschaft zur Teilnahme der Schweiz am Fusionsforschungsprojekt ITER ist 
verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 23. April 2008 verabschiedet. 

 

Ziel 3: Schweizerische Weltraumpolitik 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat vom Bericht zur Revision der schweizerischen Weltraumpolitik 
Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden.* 
Der Bundesrat hat den Bericht zur Revision der schweizerischen Weltraumpolitik am 
15. Oktober 2008 zur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen ent-
schieden. 

 Der Bundesrat hat die Erklärung europäischer Regierungen über die Phase des Ein-
satzes der Träger Ariane, Vega und Sojus vom Raumfahrtzentrum Guyana aus (Inter-
governmental Agreement, IGA) genehmigt und über das weitere Vorgehen entschie-
den.* 
Der Bundesrat hat am 20. Februar 2008 die «Botschaft zur Genehmigung der Erklä-
rung europäischer Regierungen über die Phase des Einsatzes der Träger Ariane, Vega 
und Sojus von Raumfahrtzentrum Guyana aus» verabschiedet und über das weitere 
Vorgehen entschieden. 

 

Ziel 4: Vorsorgeeinrichtungen 

Realisiert 

 Die Vernehmlassungsergebnisse zur Neuregelung der Finanzierung öffentlich-
rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen sind zur Kenntnis genommen und die Botschaft ist 
verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 27. Februar 2008 von den Ergebnissen des Vernehmlas-
sungsverfahrens Kenntnis genommen. Er hat das Eidgenössische Departement des 
Innern beauftragt, auf der Grundlage des in der Vernehmlassung unterbreiteten Mo-
dells eine Botschaft auszuarbeiten, welche die vollständige Ausfinanzierung innert 40 
Jahren vorsieht. Am 19. September 2008 hat der Bundesrat diese Botschaft verab-
schiedet. 

 Die Vorlage einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe bezüglich der offenen Fragen im 
Zusammenhang mit der Rechtsform von Vorsorgeeinrichtungen liegt vor; der Bundes-
rat hat über das weitere Vorgehen entschieden. 
Der Bundesrat hat am 27. Februar 2008 vom Bericht einer verwaltungsinternen Ar-
beitsgruppe Kenntnis genommen. Er hat beschlossen, die offenen Fragen (Verbot von 
Neugründungen von Genossenschaften und Vereinheitlichung der Terminologie) im 
Rahmen der Botschaft zur Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-
rechtlicher Körperschaften zu regeln. Diese Botschaft ist am 19. September 2008 
verabschiedet worden. 
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 Der Bundesrat hat die von der Eidg. BVG-Kommission erarbeiteten Empfehlungen be-
züglich Anlagevorschriften der Vorsorgeeinrichtungen zur Kenntnis genommen; er hat 
über die Änderungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV 2) entschieden. 
Der Bundesrat hat am 19. September 2008 die Änderungen der Verordnung über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) bezüglich Anlagevor-
schriften in der beruflichen Vorsorge verabschiedet. Sie treten am 1. Januar 2009 in 
Kraft. 

 

Ziel 5: Pilotversuch Assistenzbudget 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat von den Ergebnissen der Zwischenevaluation Kenntnis genommen 
und über das weitere Vorgehen sowie allfällige Anschlusslösungen entschieden. 
Der Bundesrat hat am 21. Dezember 2007 vom Bericht «Pilotversuch Assistenz-
budget: Zwischensynthese» Kenntnis genommen und den Pilotversuch um ein Jahr 
bis Ende 2009 verlängert. Am 3. September 2008 hat der Bundesrat eine Ausspra-
che über das weitere Vorgehen geführt und das Eidg. Departement des Innern be-
auftragt, eine Vernehmlassungsvorlage zur Einführung eines Assistenzbeitrages in der 
Invalidenversicherung auszuarbeiten. Der Assistenzbeitrag soll für die IV kosten-
neutral ausgestaltet werden. 

 

Ziel 6: IV-Zusatzfinanzierung 

Realisiert 

 Die Vorlagen sind im parlamentarischen Verfahren begleitet worden. 
Die beiden Vorlagen für eine Verfassungs- und eine Gesetzesänderung wurden vom 
Bundesrat bis zur Verabschiedung durch das Parlament am 13. Juni 2008 begleitet. 

 Eine allfällige Volksabstimmung ist vorbereitet. 
Der Bundesbeschluss vom 13. Juni 2008 für eine befristete Anhebung der Mehr-
wertsteuersätze (Verfassungsänderung) wird Volk und Ständen im Jahre 2009 zur Ab-
stimmung unterbreitet werden, sofern das Parlament nicht darauf zurückkommt. Die 
Vorbereitungsarbeiten sind im Gang. 

 Die Vorarbeiten zu einer allfälligen Umsetzung sind abgeschlossen (Verordnungsan-
passungen, Information etc.). 
Die im Zusammenhang mit der befristeten Anhebung der Mehrwertsteuer und der 
Einrichtung eines separaten IV-Fonds nötigen Verordnungsänderungen wurden in An-
griff genommen. Das weitere Vorgehen ist abhängig vom Zeitpunkt und Ausgang der 
Volksabstimmung im Jahre 2009. 
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Ziel 7: Umsetzung 5. IV-Revision 

Realisiert 

 Die Umsetzung in den kantonalen IV-Stellen (Information, Schulung, Weisungen) ist 
begleitet worden. 
Durch vielfältige Informationsveranstaltungen, Schulungen und Weisungen sind der 
Paradigmenwechsel von der Renten- zur Eingliederungsversicherung vollzogen und 
der neue Ansatz der Eingliederungsarbeit vermittelt worden. 

 Die Umsetzung der im Gesamtprojekt «die Fünfte» erarbeiteten neuen Instrumente 
und Prozesse (Aufsicht, wirkungsorientierte Steuerung, Qualitätssicherung) ist vollzo-
gen. 
Die IV-Stellen haben die Umsetzung der 5. IVG-Revision, und damit verbunden den 
Kurswandel von der Renten- zur Integrationsversicherung, vollzogen. Die Massnah-
men der Frühintervention und der Integration sind eingeführt. Noch zu wenig genutzt 
wird das Instrument der Einarbeitungszuschüsse für Arbeitgeber. 

 Eine Evaluation der Umsetzung hat stattgefunden. 
Die Evaluation ist durchgeführt worden. Es gibt Durchführungsstellen, deren Resul-
tate mehr zu überzeugen vermögen als andere. Die erforderlichen Massnahmen wur-
den mit den einzelnen IV-Stellen im Rahmen von individuellen Zielvereinbarungen 
festgesetzt. 

 

Ziel 8: Berichte zur Jugend- und Familienpolitik 

Überwiegend realisiert 

 Der Bericht zu konkreten Massnahmen gegen die steigende Gewalt und Jugendkrimi-
nalität (in Erfüllung des Po. Amherd 06.3646 und des Po. Leuthard 03.3298) ist 
verabschiedet.* 
Der Bericht konnte nicht wie geplant 2008 verabschiedet werden, weil dessen Erar-
beitung aufgrund der komplexen Thematik und des Einbezugs von externen Fachper-
sonen sowie Vertreterinnen der Vertreter der Kantone und Gemeinden mehr Zeit als 
geplant in Anspruch genommen hat. 

 Der Bericht über die Harmonisierung der Alimentenbevorschussung und des 
Alimenteninkassos (in Erfüllung des Po. SGK-N 06.3003) ist verabschiedet.* 
Der Bericht konnte nicht wie geplant 2008 verabschiedet werden, weil dessen Erar-
beitung aufgrund der komplexen Situation beim System der Alimentenbevorschus-
sung sowie des Einbezugs von externen Fachpersonen aus den relevanten Bundes-
ämtern, ausserparlamentarischen Kommissionen und Nichtregierungsorganisationen 
mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen hat. 
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Ziel 9: Schaffung eines Bezügerregisters im Rahmen des Familienzulagengesetzes 

Realisiert 

 Die Frage der erforderlichen Rechtsgrundlage ist geklärt und deren Schaffung in die 
Wege geleitet. Die Vorbereitungsarbeiten für den Aufbau des Registers sind am 
Laufen. 
Der Bundesrat hat am 19. September 2008 über das weitere Vorgehen betreffend 
Familienzulagenregister entschieden. Die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) in Genf ist 
als registerführende Stelle bestimmt und hat in Zusammenarbeit mit dem BSV mit 
den Projektierungs- und Aufbauarbeiten für das Familienzulagenregister begonnen. 
Das BSV erarbeitet zurzeit die Anhörungsvorlage zur Revision des Familienzulagen-
gesetzes. 

 

Ziel 10: Strategie zur Bekämpfung der Armut 

Überwiegend realisiert 

 Der Bericht über die gesamtschweizerische Strategie zur Bekämpfung der Armut (in 
Erfüllung der Mo. SGK-N 06.3001) ist verabschiedet.* 
Im Sommer 2008 hat die letzte Sitzung der Leitungsgruppe zur Erarbeitung der Stra-
tegie stattgefunden. Die Erarbeitung des Strategieberichts durch das BSV hat auf-
grund der umfangreichen Aufarbeitung der Grundlagen mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen als ursprünglich geplant.  

 

Ziel 11: Verabschiedung des statistischen Mehrjahresprogramms 2007–2011 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat den Bericht zum statistischen Mehrjahresprogramm 2007–2011 
verabschiedet.* 
Das Mehrjahresprogramm wurde am 23. Januar 2008 vom Bundesrat verabschiedet. 

 

Ziel 12: Verabschiedung eines Realisierungskonzepts für eine Unternehmensidentifika-
tionsnummer (UID) 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat über das weitere Vorgehen betreffend Einführung der Unterneh-
mensidentifikationsnummer entschieden.* 
Der Bundesrat hat am 20. Februar 2008 das Umsetzungskonzept für die Einführung 
der UID gutgeheissen und über das weitere Vorgehen entschieden. 
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Ziel 13: Verabschiedung der Verordnung zum Bundesgesetz über die eidgenössische 
Volkszählung 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat die Verordnung verabschiedet. 
Der Bundesrat hat die Volkszählungsverordnung am 19. Dezember 2008 verab-
schiedet. 

 

Ziel 14: Klärungen im Bereich der Gesundheitsberufe 

Realisiert 

 Die Abstimmung hinsichtlich der Ziele, des Verfahrens und der Kostenteilung zwi-
schen dem Medizinalberufegesetz und dem Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbe-
reich sowie dem Fachhochschulgesetz ist erfolgt. 
Im Botschaftsentwurf zum Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die 
Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) wurden die Regelungen 
hinsichtlich der Akkreditierung, der Akkreditierungsinstanz und dem Verfahren sowie 
der Kostentragung von Medizinalpersonen im Zusammenhang mit dem Medizinalbe-
rufegesetz geklärt. Die entsprechenden Absprachen wurden getroffen. 

 Die Anforderungen an die Formulierung von einheitlichen und kohärenten Zielen für 
alle Gesundheitsberufe sind zusammen mit dem EVD geklärt. 
Das BAG brachte sich in der Steuergruppe des EVD zur Formulierung der Abschluss-
kompetenzen der Gesundheitsberufe auf Fachhochschulniveau ein und erreichte, 
dass eine inhaltliche Kohärenz bei der Formulierung der allgemeinen Ausbildungs-
ziele erreicht wurde. Damit ist eine Basis für die interprofessionelle und inter-
disziplinäre Zusammenarbeit gegeben. 

 

Ziel 15: Gesetzliche Grundlagen zur Neuregelung von Prävention und Gesundheitsförde-
rung 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung zu den neuen gesetzlichen Grundlagen zur Stärkung von Präven-
tion und Gesundheitsförderung ist eröffnet.* 
Die Vernehmlassung ist am 25. Juni 2008 eröffnet worden. 
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Ziel 16: Evaluation des Tabakpräventionsfonds 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat den Bericht über das Ergebnis der Evaluation genehmigt und über 
das weitere Vorgehen entschieden. 
Der Bundesrat hat am 18. Juni 2008 den Evaluationsbericht über den Tabakprä-
ventionsfonds zur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden. 

 

Ziel 17: Wichtige Umsetzungsschritte bei den universitären Medizinalberufen 

Realisiert 

 Die Registerverordnung ist verabschiedet. 
Der Bundesrat hat die Registerverordnung am 15. Oktober 2008 verabschiedet und 
sie auf den 1. November 2008 in Kraft gesetzt. 

 Die zentrale Datenbank der universitären Medizinalberufe zur Erstellung einer medi-
zinischen Demografie hat ihren Betrieb aufgenommen. 
Das Medizinalberuferegister nahm am 1. November 2008 seinen Betrieb auf. Es liegt 
nun eine webbasierte Datenbank vor, welche mit den Angaben aus den Kantonen 
bzw. der Fachgesellschaften ergänzt werden kann. Das Register soll ab 2010 für die 
Öffentlichkeit zugänglich sein. 

 Die Verordnung über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberu-
fe ist verabschiedet. 
Der Bundesrat hat am 26. November 2008 die Verordnung über die eidgenössischen 
Prüfungen der fünf universitären Medizinalberufe nach dem Medizinalberufegesetz 
verabschiedet. 

 

Ziel 18: Weiterentwicklung von Regelungen im Bereich der Humanmedizin (Forschung 
und Anwendungsbereich der Fortpflanzungsmedizin) 

Nicht realisiert 

 Die Botschaft zum Bundesgesetz über die Forschung am Menschen ist verabschie-
det.* 
Der Bundesrat konnte die Botschaft nicht verabschieden, weil sich die parlamenta-
rische Beratung zur Verfassungsbestimmung über die Forschung am Menschen ver-
zögerte. 

 Die Vernehmlassung über eine Regelung der Präimplantationsdiagnostik ist eröffnet. 
Die Vernehmlassung konnte nicht eröffnet werden. Es waren umfangreichere Abklä-
rungen zur Vernehmlassungsvorlage nötig als ursprünglich geplant. 
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Ziel 19: Revision des Epidemiengesetzes 

Realisiert 

 Die Vernehmlassungsergebnisse zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) sind zur Kenntnis 
genommen; der Bundesrat hat über das weitere Vorgehen entschieden. 
Der Bundesrat hat am 5. Dezember 2008 vom Ergebnis der Vernehmlassung Kennt-
nis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden. 

 

Ziel 20: Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EG im Bereich des Gesundheits- 
und Verbraucherschutzes 

Realisiert 

 Die Exploration mit der EG-Kommission über die Zusammenarbeit im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit und des Verbraucherschutzes ist abgeschlossen.* 
Die exploratorischen Gespräche verliefen erfolgreich. Der Umfang des Verhandlungs-
gegenstandes konnte geklärt werden, so dass der Bundesrat am 14. März 2008 auf 
dieser Grundlage ein Verhandlungsmandat erliess. Das Mandat wurde im August 
nach Konsultationen in den parlamentarischen Kommissionen und der Kantone vom 
Bundesrat bestätigt. 

 Die Verhandlungen zu einem Gesundheitsabkommen Schweiz-EG sind aufgenom-
men.* 
Mit dem Erlass des EU-Verhandlungsmandates am 20. Oktober 2008 durch den EU-
Ministerrat wurden am 4. November 2008 die offiziellen Verhandlungen Schweiz-EU 
eröffnet. Die erste Verhandlungsrunde fand am 24. November 2008 in Brüssel statt. 

 

Ziel 21: Sicherstellung der Anwendbarkeit des von der UNO erarbeiteten Systems zur 
Klassierung und Kennzeichnung von Chemikalien 

Nicht realisiert 

 Die Revision der Chemikalienverordnung sorgt dafür, dass Chemikalien in der 
Schweiz (zeitgleich mit der EU) nach den Vorgaben der EG klassiert und gekennzeich-
net werden können und dass Chemikalien mit internationaler Kennzeichnung auch in 
der Schweiz verkehrsfähig sind. 
Die Vorlage zur Revision der Chemikalienverordnung lag vor. Da die massgebenden 
europäischen Bestimmungen über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
für Chemikalien Ende November noch nicht in ihrer gültigen Fassung publiziert wa-
ren, konnte die Ende 2008 vorgesehene Beschlussfassung durch den Bundesrat 
nicht erfolgen. 
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Ziel 22: Revision des Unfallversicherungsgesetzes 

Realisiert 

 Die Botschaft zur Revision des Unfallversicherungsgesetzes ist verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 30. Mai 2008 die Botschaft zur Revision des Unfallversiche-
rungsgesetzes (UVG) verabschiedet. Die Revision betrifft die Leistungen und die 
Durchführung der Versicherung sowie die Organisation sowie die Nebentätigkeiten 
der SUVA. 

 

Ziel 23: Verabschiedung von Grundlagenberichten 

Teilweise realisiert 

 Der Bericht über den gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der 
RFID-Technologie (beispielsweise Funketiketten) (in Erfüllung des Po. Allemann 
05.3053) ist verabschiedet.* 
Der Bericht wurde vom Bundesrat am 25. Juni 2008 verabschiedet. 

 Der Bericht über die Umsetzung der Integration der Militärversicherung in die SUVA 
(in Erfüllung des Po. SGK-N 04.3436) ist verabschiedet.* 
Der Bericht konnte in Teilfragen noch nicht abgeschlossen werden, weil die Umset-
zung der Integration der Militärversicherung in die SUVA die Prüfung und Klärung ei-
nes umfangreichen Zahlenmaterials notwendig machte. 

 Der Bericht über die Vereinbarkeit von Familie und Studium (in Erfüllung des Po. Fehr 
Jacqueline 06.3321) ist verabschiedet.* 
Der Bericht konnte nicht abgeschlossen werden, weil die aktuellen Daten aus dem 
Bologna-Monitoring noch ausstehend sind. 

 Der Bericht über die Qualitätssicherung bei der Förderung der Universitäten 
(in Erfüllung des Po. David 05.3595) ist verabschiedet.* 
Der Bericht konnte nicht wie geplant 2008 verabschiedet werden, weil die Überprü-
fung der Qualitätssicherungssysteme (Quality Audits) an den Universitäten nicht für al-
le Universitäten abgeschlossen werden konnte. Das Organ für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung (OAQ) wird den Schlussbericht mit den Ergebnissen aus den Quali-
ty Audits Ende Februar 2009 vorlegen. Dieser wird die Grundlage für die Erstellung 
des Postulatsberichts bilden. 

 

Ziel 24: Massnahmen zur Kostenkontrolle in der Krankenversicherung 

Teilweise realisiert 

 Der Bundesrat hat geprüft, bei welchen Umsetzungsentscheiden im Rahmen des 
Krankenversicherungsgesetzes ein Kostensenkungspotenzial besteht, und hat dieses 
ausgeschöpft.* 
Der Bundesrat will im Rahmen seiner Umsetzungskompetenz zum KVG nur Rege-
lungen verabschieden, welche das Kriterium der Kostendämpfung beachten. Eine 
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konkrete Berichterstattung über die Zielerreichung in diesem Punkt ist deshalb 
schwierig. Der Bundesrat verweist beispielsweise auf die Umsetzung der Spitalfi-
nanzierung und die in den diesbezüglichen Verordnungsbestimmungen enthaltenen 
Rahmenbedingungen und Vorgaben für eine kosteneffiziente, aber qualitätsgesi-
cherte Leistungserbringung. 

 Die Massnahmen zur Senkung der Medikamentenpreise sind umgesetzt.* 
Das Resultat der Überprüfung aller Medikamente, welche zwischen 1993 und 2002 
in die Spezialitätenliste aufgenommen wurden, liegt vor. Die Anpassung der Medi-
kamentenpreise ist auf den 1. Januar 2009 vorgenommen worden. 

 Die Revision der Analyseliste mit Tarif ist abgeschlossen. 
Der Entwurf der revidierten Analyseliste wurde in der Jahresmitte in einer breiten An-
hörung bei den Kantonen und den Fachgesellschaften zur Diskussion gestellt. Da die 
Rückmeldungen umfangreicher als erwartet eintrafen, konnte die Verabschiedung 
nicht in diesem Jahr erfolgen. 

 Die Publikation von Qualitätsindikatoren ist erfolgt. 
Die Publikation ist noch nicht erfolgt. Sie verzögerte sich, weil die betroffenen Spitäler 
im Rahmen einer Anhörung detailliert und sehr umfangreich zu den Indikatoren zur 
Sicherung und Verbesserung der Qualität der medizinischen Leistungen Stellung 
nehmen konnten. Die Auswertung der Eingaben nahm mehr Zeit als geplant in An-
spruch. 

 

Ziel 25: Planung des Erweiterungsbaus SLM 

Realisiert 

 Die Unterstützung des BBL beim Verfassen der zivilen Baubotschaft (EFD/BBL) 
betreffend «Erweiterungsbau SLM» ist erfolgt. 
Mit Unterstützung des BAK verfasste das BBL im Rahmen der zivilen Baubotschaft 
den Antrag an den Bundesrat zur Finanzierung der baulichen Erweiterung des 
Schweizerischen Landesmuseums Zürich. Die Baubotschaft ist am 30. Mai 2008 vom 
Bundesrat verabschiedet worden. 

 

Ziel 26: Umsetzung der Sprachenpolitik 

Teilweise realisiert 

 Der Bundesrat hat die Verordnung zum Sprachengesetz verabschiedet. 
Die Verordnung liegt noch nicht vor. Der Bundesrat hat am 6. Juni 2008 eine Aus-
sprache geführt und das EDI beauftragt, eine Sprachenverordnung vorzulegen und die 
Inkraftsetzung des Sprachengesetzes vorzubereiten. Im Weiteren hat er den Mittel-
mehrbedarf auf 5 Millionen Franken pro Jahr festgelegt. 
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Ziel 27: Umsetzung des Aktionsplans 2007–2011 für den standardisierten Umgang mit 
elektronischen Daten und Dokumenten in der Bundesverwaltung (Information 
Lifecycle Management) 

Überwiegend realisiert 

 Die Phase «Suche nach Lösungen» ist freigegeben, d. h.: 
• Die Massnahmen zur Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) 

für die verwaltungsinternen Prozesse sowie den Verkehr mit externen Stellen sind 
definiert; 

• der Führungsleitfaden Records Management zur Unterstützung der Verwaltungs-
einheiten liegt vor;  

• die Verwaltungseinheiten sind durch die einheitliche und standardisierte Geschäfts-
verwaltung entlastet. 

Der Bundesrat hat am 23. Januar 2008 vom Bericht zum Umgang mit elektronischen 
Akten, Daten und Dokumenten Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen 
entschieden. Der Führungsleitfaden des Schweizerischen Bundesarchivs (BAR) liegt 
vor. 

 Der Bundesrat hat den Aktionsplan verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 23. Januar 2008 den Aktionsplan zum Umgang mit elektro-
nischen Daten und Dokumenten verabschiedet und damit das entscheidende Mass-
nahmenpaket zur Modernisierung der Aktenführung und Informationsverwaltung lan-
ciert. 

 

Ziel 28: Schaffung von Anreizen für Unternehmen zur Förderung der Gleichstellung 

Realisiert 

 Der Bericht über die Zertifizierung gleichstellungsfreundlicher Unternehmen 
(in Erfüllung des Po. Leutenegger Oberholzer 06.3035) ist verabschiedet. 
Der Bericht wurde am 12. Dezember 2008 vom Bundesrat verabschiedet. 

 Die Verordnung über ein Pilotprojekt zur Finanzierung von Gleichstellungsmassnah-
men in Unternehmen ist verabschiedet. 
Die Verordnung über ein Pilotprojekt zur Finanzierung von Massnahmen zur Gleich-
stellung von Frau und Mann in Unternehmen wurde am 7. März 2008 vom Bundesrat 
verabschiedet. 
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Ziel 29: Bekämpfung der Gewalt in Paarbeziehungen 

Teilweise realisiert 

 Der Bericht über Ursachen von Gewalt im sozialen Nahraum (in Erfüllung des Po. 
Stump 05.3694) ist verabschiedet.* 
Die wissenschaftliche Studie «Gewalt in Paarbeziehungen. Ursachen und in der 
Schweiz getroffene Massnahmen» liegt vor. Der darauf aufbauende Bericht des Bun-
desrates ist in Erarbeitung. Die Arbeiten werden von einer interdepartementalen Ar-
beitsgruppe begleitet. Die Verzögerung ist durch die Komplexität der Materie bedingt. 

 Empfehlungen zuhanden der verschiedenen Akteure sind erarbeitet.* 
Die Empfehlungen sind im Rahmen einer interdepartementalen Arbeitsgruppe in Er-
arbeitung (siehe oben). 

 

Ziel 30: Prävention von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

Realisiert 

 Die gemeinsam mit dem SECO in Auftrag gegebene wissenschaftliche Untersuchung 
über Risiko und Verbreitung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist veröffent-
licht. 
Anlässlich einer Medienkonferenz wurde am 15. Januar 2008 die Studie zur sexuel-
len Belästigung mit einer repräsentativen Erhebung in der Deutschschweiz und in der 
Romandie vorgestellt. 

 Informationsbroschüren und Internetangebote, welche sich gezielt an KMU-Betriebe 
richten, sind erarbeitet und gezielt verteilt. 
An der Medienkonferenz vom 15. Januar 2008 (siehe oben) wurden auch Broschüren 
und Informationen auf der Webseite www.sexuellebelaestigung.ch für Arbeitgebende 
und Arbeitnehmende vorgestellt. 
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Justiz- und Polizeidepartement 

 
Ziel 1: Internationale Zusammenarbeit im Polizei-, Justiz- und Migrationsbereich 

stärken 

Überwiegend realisiert 

 Das Vernehmlassungsverfahren zum Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Schweiz 
und Eurojust ist durchgeführt; der Vertrag ist unterzeichnet.* 
Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2008 das Abkommen zwischen der Schweiz und 
Eurojust genehmigt. Am 27. November 2008 wurde es vom Eurojust-Präsidenten und 
der Departementsvorsteherin in Brüssel unterzeichnet. Im Berichtsjahr vorgenomme-
ne Abklärungen ergaben, dass gemäss Vernehmlassungsgesetz eine Vernehmlassung 
nicht durchgeführt werden musste. 

 Die Botschaft zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Schutz personenbe-
zogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen verarbeitet werden (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes), ist 
verabschiedet.* 
Die Botschaft konnte 2008 nicht verabschiedet werden, weil die EU den Rahmenbe-
schluss der Schweiz erst am 15. Dezember 2008 notifiziert hat. 

 Die Änderungen des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte 
Bundessteuer sowie des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmo-
nisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sind in Kraft gesetzt. 
Der Bundesrat hat die Änderungen am 13. Februar 2008 per 1. März 2008 in Kraft 
gesetzt. 

 Die Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen betreffend Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstandes ist in Kraft.* 
Das Genehmigungsverfahren der Vereinbarung in den Kantonen wurde erst im 
Dezember abgeschlossen, weshalb die Inkraftsetzung der Vereinbarung durch den 
Bundesrat nicht mehr 2008 erfolgen konnte. Die Vereinbarung wird seit ihrer Unter-
zeichnung vorzeitig angewendet. 

 Das Abkommen zu Schengen/Dublin mit Norwegen und Island ist ratifiziert. 
Der Bundesrat hat das Abkommen am 31. Januar 2008 ratifiziert. Es ist am 1. März 
2008 in Kraft getreten und wird seit dem 12. Dezember 2008 angewendet. 

 Das Abkommen zu Schengen mit Dänemark ist ratifiziert. 
Der Bundesrat hat das Abkommen am 31. Januar 2008 ratifiziert. Es ist am 1. März 
2008 in Kraft getreten und wird seit dem 12. Dezember 2008 angewendet. 

 Das Protokoll zu Dublin betreffend Dänemark ist ratifiziert. 
Der Bundesrat hat das Protokoll am 20. Februar 2008 genehmigt und am 
28. Oktober 2008 ratifiziert. Das Protokoll ist am 1. Dezember 2008 in Kraft getreten 
und wird seit dem 12. Dezember 2008 angewendet. 
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 Die Protokolle über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu den Schengen / 
Dublin-Assoziierungsabkommen der Schweiz sind ratifiziert, soweit die Vorbereitungs-
arbeiten in Liechtenstein hierzu abgeschlossen sind. 
Der Bundesrat hat die Protokolle am 20. Februar 2008 genehmigt und am 
28. Oktober 2008 ratifiziert. Für deren Inkrafttreten bedarf es noch der Ratifizierung 
von Seiten der EU. 

 Die seit der Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen vom 26. Oktober 2004 der 
Schweiz mitgeteilten Weiterentwicklungen des Schengen/Dublin-Besitzstandes sind 
vom Bundesrat genehmigt und notifiziert.* 
Die 36 bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Schengen-Assoziierungsabkommens 
notifizierten Weiterentwicklungen, deren Übernahme in der alleinigen Kompetenz des 
Bundesrats liegt, sind in einem Sammelantrag vom Bundesrat am 20. Februar 2008 
genehmigt und anschliessend am 28. März 2008 ratifiziert worden. Die Übernahme 
von weiteren 14 vor dem Inkrafttreten notifizierten Weiterentwicklungen fällt in die 
Zuständigkeit der Bundesversammlung. Seither trafen bis Ende 2008 27 weitere No-
tifizierungen ein. Von diesen kann der Bundesrat 21 in eigener Kompetenz überneh-
men. Diese sind ebenfalls bereits vom Bundesrat genehmigt und notifiziert worden. 

 Die mit Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die 
Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die 
Assoziierung an Schengen und an Dublin genehmigten Änderungen der 
Bundesgesetze sowie die dazugehörigen Verordnungsänderungen sind auf Anfang 
November 2008 in Kraft gesetzt.* 
Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 13. Februar 2008 die Änderungen des Bun-
desgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie des Steuerharmonisierungs-
gesetzes (StHG) per 1. März in Kraft gesetzt. Am 7. Mai 2008 wurden die für den Be-
trieb des SIS notwendigen Änderungen des StGB sowie die N-SIS-Verordnung per 
1. Juni 2008 in Kraft gesetzt. Das SIS musste für die Schweiz bereits am 14. August 
2008 betriebsbereit sein. Am 26. November 2008 erfolgte schliesslich die Inkraft-
setzung der übrigen Erlasse per 12. Dezember 2008. Die Inkraftsetzung verzögerte 
sich, weil von Seiten der EU die Inkraftsetzung des Schengen-Besitzstandes erst auf 
den 12. Dezember 2008 garantiert werden konnte. 

 Das bilaterale Polizeikooperationsabkommen mit der Ukraine ist vom Bundesrat 
genehmigt. 
Am 21. und 22. Oktober 2008 trafen sich in Bern Delegationen aus der Schweiz und 
der Ukraine, um den Abschluss eines bilateralen Abkommens zur Bekämpfung der 
Kriminalität zu diskutieren. Frühere Versuche, eine solche Verhandlungsrunde durch-
zuführen, waren aufgrund der internen Situation in der Ukraine fehlgeschlagen. 

 Die Genehmigung und Umsetzung einer Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstandes im Bereich Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden 
ist erfolgt; die Botschaft ist verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 19. November 2008 verabschiedet. 

 Der Entscheid des Bundesrates über die Unterzeichnung der Europaratskonvention 
für die Bekämpfung des Menschenhandels vom 16. Mai 2005 liegt vor. 
Der Bundesrat hat die Ermächtigung zur Unterzeichnung der Europaratskonvention 
(unter dem Vorbehalt der Ratifizierung) am 2. Juli 2008 erteilt. 
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 In Zusammenarbeit mit den betroffenen Bundesämtern (namentlich dem 
Integrationsbüro und dem SECO) ist eine Botschaft zur Fortführung des Personenfrei-
zügigkeitsabkommens über das Jahr 2009 hinaus erarbeitet und vom Bundesrat 
verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Fortsetzung und Abschluss der Verhandlungen mit der Europäischen Union betreffend 
die Ausdehnung des Personenfreizügigkeitsabkommens sind erfolgt.* 
Realisiert. 

 In Zusammenarbeit mit den betroffenen Bundesämtern (namentlich Integrationsbüro 
und SECO) ist eine Botschaft zur Genehmigung eines Zusatzprotokolls zum Personen-
freizügigkeitsabkommen zur Ausdehnung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit 
der EU auf Bulgarien und Rumänien erarbeitet und vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Die Migrationspartnerschaft Balkan, die im Rahmen der IAM gestützt auf Art. 100 AuG 
beschlossen wurde, wird in den Bereichen Rückübernahme, Visum und Starthilfe 
durch konkrete Massnahmen umgesetzt. 
In den Bereichen Visum und Rückübernahme wurden mit Bosnien-Herzegowina Ab-
kommen unterzeichnet; mit Serbien, Montenegro und Kosovo sind Verhandlungen im 
Gang. Im Bereich Starthilfe sind betreffend Bosnien-Herzegowina, Serbien und Koso-
vo konkrete Projekte entwickelt und umgesetzt worden. Was Memoranda of Under-
standing (MoU) betrifft, sind Verhandlungen mit Bosnien-Herzegowina im Gang; 
bezüglich Serbien und Kosovo laufen Vorbereitungen. 

 Verhandlungen über Rückübernahmeabkommen oder Vereinbarungen (neuer Art. 
100, Abs. 5 AuG) sind eröffnet beziehungsweise bereits abgeschlossen. 
Rückübernahmeabkommen oder Vereinbarungen sind mit Bosnien-Herzegowina, 
Rumänien, Bulgarien und der Demokratischen Republik Kongo unterzeichnet worden. 
Entsprechende Texte sind mit Syrien und Tschechien finalisiert worden. Mit Serbien 
und Guinea konnten die Verhandlungen abgeschlossen werden, während sie mit Finn-
land, Portugal, Dänemark, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Moldawien und der 
Ukraine noch laufen. 

 Der Bundesrat hat den Bericht über die Prüfung der Einführung einer Bewilligungs- 
oder Registrierungspflicht für private Militär- und Sicherheitsfirmen mit Bezug zur 
Schweiz, die in Konflikt- oder Krisengebieten im Ausland tätig sind, zur Kenntnis 
genommen und über das weitere Vorgehen entschieden.* 
Der Bundesrat hat am 21. Mai 2008 vom Bericht Kenntnis genommen. Er hat ent-
schieden, auf eine Regelung über ein System für die obligatorische Registrierung pri-
vater Sicherheitsfirmen zu verzichten. 

 Das Rückübernahmeabkommen mit Russland ist abgeschlossen. 
Die Verhandlungen sind im Berichtsjahr zu Ende geführt worden; die Finalisierung des 
Abkommenstextes ist im Gange. Aufgrund von Verzögerungen auf der russischen Sei-
te konnte das Abkommen jedoch nicht 2008 abgeschlossen werden. 

 Die Botschaft über die Änderung des Strafgesetzbuches sowie weiterer Bundesgeset-
ze zur Umsetzung des Römer Statuts des internationalen Strafgerichtshofs ist verab-
schiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 23. April 2008 verabschiedet. 

 



33 

Ziel 2: Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz und Verbesserung der 
Wettbewerbsbedingungen 

Überwiegend realisiert 

 Das revidierte Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und die 
Anpassung des schweizerischen Rechts an das Übereinkommen sind ratifiziert. Das 
Vernehmlassungsverfahren ist abgeschlossen und ausgewertet. 
Das Vernehmlassungsverfahren ist abgeschlossen und ausgewertet. Die Ratifikati-
onsbotschaft steht zur Verabschiedung bereit, wurde dem Bundesrat aber nicht mehr 
2008 vorgelegt, weil die EU eine Verordnung erlassen will, die in einem bestimmten 
Punkt dem revidierten Lugano-Übereinkommen widerspricht. Dieser Widerspruch soll 
auf dem Verhandlungsweg gelöst werden, bevor die Botschaft dem Bundesrat unter-
breitet wird. 

 Eine Vernehmlassungsvorlage betreffend eine Ergänzung des Obligationenrechts und 
des Zivilgesetzbuchs (unter Verzicht auf den Erlass eines Spezialgesetzes) zwecks 
Klärung der Frage, wie mit nachrichtenlosen Vermögenswerten umzugehen ist, ist 
verabschiedet.* 
Die Vernehmlassung ist im Berichtsjahr wegen anderer prioritärer Gesetzgebungsvor-
haben nicht eröffnet worden. 

 Der Bundesrat hat die Vernehmlassung betreffend eine Ergänzung des Obligationen-
rechts eröffnet mit dem Ziel, jenen Arbeitnehmer besser zu schützen, der auf Miss-
stände im Betrieb aufmerksam macht.* 
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung am 5. Dezember 2008 eröffnet. 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur Einführung eines Berufsgeheimnisses für Unter-
nehmensjuristen und Unternehmensjuristinnen (Botschaft über die Änderung des 
Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte; Pflichten und 
Rechte von rechtsberatend oder forensisch tätigen Angestellten) verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft nicht im Berichtsjahr verabschiedet, weil sich nach 
verwaltungsinternen Konsultationen weiterer Klärungsbedarf ergeben hat. Zudem sol-
len die Erkenntnisse aus der Behandlung der Motion 07.3281 «Pflichten und Rechte 
von rechtsberatend oder forensisch tätigen Angestellten, Gleichstellung mit freiberuf-
lichen Anwältinnen und Anwälten» durch die Eidgenössischen Räte, in die Vorberei-
tungsarbeiten einbezogen werden. 

 Der Bundesrat hat den Bericht über verschiedene Modelle von Behörden mit Unter-
suchungs- und Durchsetzungskompetenzen zur Förderung der Gleichstellung von 
Frau und Mann im Erwerbsleben zur Kenntnis genommen und über Handlungsbedarf 
und weiteres Vorgehen entschieden.* 
Der Bundesrat hat am 12. Dezember 2008 vom Bericht Kenntnis genommen. Er hat 
das EJPD (zusammen mit EDI und EVD) beauftragt, ihm bis spätestens 2014 über die 
Wirksamkeit der von den Sozialpartnern im Rahmen des Projekts «Lohngleichheitsdia-
log» (2009–2013) ergriffenen Massnahmen und über die Opportunität der Ergreifung 
anderer Massnahmen Bericht zu erstatten. 

 Der Vorentwurf mit Begleitbericht der Expertengruppe Sanierungsrecht liegt vor. 
Der Vorentwurf mit Begleitbericht liegt seit Juni 2008 vor. 
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 Das revidierte Patentgesetz (Schwerpunkt: biotechnologische Erfindungen) und 
umfassende Anpassungen der Ausführungsbestimmungen sind in Kraft gesetzt.* 
Der Bundesrat hat das revidierte Patentgesetz und die Ausführungsbestimmungen 
am 21. Mai 2008 per 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt. 

 Die Vernehmlassung zu Gesetzesänderungen für die Verbesserung des Schutzes der 
«Marke Schweiz» ist ausgewertet; der Bundesrat hat über das weitere Vorgehen ent-
schieden und dabei bestenfalls direkt die Botschaft verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2008 vom Vernehmlassungsergebnis Kenntnis 
genommen und die Ausarbeitung der Botschaft in Auftrag gegeben. 

 Die Schweiz ist am Aufbau eines europäischen Metrologie-, Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms als Teil des 7. Rahmenprogramms beteiligt. 
Die übernommenen Projektarbeiten sind nach Plan durchgeführt worden. Für eine 
Verpflichtungserklärung zur Beteiligung am Programm wird nun das erforderliche Ge-
nehmigungsverfahren geprüft und eingeleitet. 

 Berechtigte Beanstandungen über nichtkonforme Messmittel auf dem Schweizer 
Markt werden national und international bekannt gemacht und entsprechende Mass-
nahmen sind eingeleitet. 
Alle eingegangenen berechtigten Beanstandungen über nicht konforme Messmittel 
auf dem Schweizer Markt sind behandelt und falls nötig bei den zuständigen Stellen 
national und international bekannt gemacht worden. Die notwendigen Massnahmen 
wurden eingeleitet. 

 Schweizerischen Kalibrierlaboratorien und Eichdiensten werden international aner-
kannte Referenzen angeboten, so dass ihre Messresultate darauf abgestützt und 
anerkannt sind. 
Die von den Kalibrierlaboratorien und Eichdiensten nachgefragten Referenzen wur-
den diesen angeboten. Weder von Seiten der Fachexperten, die akkreditierte Kalib-
rierstellen und Prüflaboratorien begutachten, noch aus dem gesetzlich geregelten Be-
reich sind Beanstandungen eingegangen. 

 

Ziel 3: Stärkung der Sicherheit und Bekämpfung der Kriminalität 

Überwiegend realisiert 

 Die Botschaft zum Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des 
Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) ist verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 10. September 2008 verabschiedet. 

 Die Vernehmlassung zum Beitritt der Schweiz zur Konvention des Europarates über 
die Cyberkriminalität ist eröffnet. 
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung nicht 2008 eröffnet, weil sich bei der Erarbei-
tung von Vorentwurf und erläuterndem Bericht aufgrund der Komplexität der Materie 
zusätzlicher Abklärungs- und Koordinationsbedarf mit anderen Gesetzgebungsvorha-
ben ergeben hat. 
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 Die Revision der Waffenverordnung (SR 514.541) ist vom Bundesrat verabschiedet; 
die Inkraftsetzung der national motivierten Änderungen ist frühestens mit den Schen-
gen motivierten Anpassungen erfolgt, d. h. per 1. November 2008.* 
Der Bundesrat hat die revidierte Waffenverordnung am 2. Juli 2008 verabschiedet. 
Am 26. November 2008 hat er sie per 12. Dezember 2008 in Kraft gesetzt. 

 Die Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung vom 7. November 2001 über 
das Verbot der Gruppierung «Al-Qaïda» und verwandter Organisationen (SR 122) ist in 
Kraft gesetzt. 
Der Bundesrat hat die Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung am 
5. Dezember 2008 per 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. 

 Die Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung vom 7. November 2001 betref-
fend die Ausdehnung der Auskunftspflichten und des Melderechts von Behörden, 
Amtsstellen und Organisationen zur Gewährung der inneren und äusseren Sicherheit 
(SR 120.1) ist in Kraft gesetzt. 
Der Bundesrat hat die Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung am 
5. Dezember 2008 per 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. 

 Der Bundesrat hat entschieden, welche sicherheitspolitisch relevanten Bereiche in 
einem Sicherheitsdepartement vereint werden könnten.* 
Der Bundesrat hat am 21. Mai 2008 entschieden, die nachrichtendienstlichen Teile 
des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP) inklusive Bundeslagezentrum vom 
Bundesamt für Polizei (fedpol) in das Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS) zu transferieren. 

 

Ziel 4: Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassung über eine Vorlage betreffend eine Revision des Scheidungs-
rechts (Kinderbelange und Vorsorgeausgleich) ist durchgeführt.* 
Die Vernehmlassung konnte im Berichtsjahr nicht durchgeführt werden, weil die vom 
Bundesamt für Justiz eingesetzte Expertenkommission Vorsorgeausgleich ihre dies-
bezüglichen Arbeiten noch nicht abgeschlossen hat. Die Analyse und die Lösung der 
Probleme rund um die vorsorgerechtliche Behandlung geschiedener Witwen und Wit-
wer hat weit mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. 

 Die Teilrevision der Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur 
Adoption (PAVO) vom 19. Oktober 1977 ist abgeschlossen. 
Die Arbeiten einer zur Abklärung des Revisionsumfangs gebildeten Begleitgruppe 
(Vertreter und Vertreterinnen der Kantone, der SODK und im Bereich des Pflegekin-
derwesens tätiger Organisationen), haben gezeigt, dass es nicht genügt, die PAVO le-
diglich in einzelnen Punkten zu revidieren. Sie bedarf einer Totalrevision, um den An-
forderungen der heutigen Zeit zu genügen. 

 Der Bundesrat hat die Botschaft zur gesetzlichen Verankerung der «Verordnung über 
die finanzielle Hilfe an vorübergehend im Ausland weilende Schweizer Staatsangehö-
rige (191.2) verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 23. April 2008 verabschiedet. 
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Ziel 5: Grundlagen zur definitiven Einführung international anerkannter biometrischer 
Schweizer Reisedokumente 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Ausweise für Schweizer 
Staatsangehörige (VAwG, SR 143.11) ist durchgeführt. 
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung vom 18. Juni bis 10. Oktober 2008 durchge-
führt. 

 

Ziel 6: Die Integration der Ausländerinnen und Ausländer gezielt fördern 

Teilweise realisiert 

 Die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen mit dem Ziel der verbesserten Integ-
ration von Ausländerinnen und Ausländern, insbesondere von Jugendlichen, sind in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen und Dritten umgesetzt und überprüft.* 
Die Berichterstattung der vom Bundesrat mandatierten Steuergruppe (Interdeparte-
mentale Arbeitsgruppe für Migrationsfragen) liegt termingerecht vor. Sie zeigt auf, 
dass die Umsetzung der Massnahmen grösstenteils gemäss Planung auf Kurs ist. Ei-
nige Massnahmen sind mit Verzögerungen oder Anpassungen in Umsetzung. Die zeit-
lichen Verzögerungen sind auf weiteren Abklärungsbedarf und laufende Gesetzge-
bungsprozesse zurückzuführen. 

 Neue Massnahmen und Strategien sind in Zusammenarbeit mit Kantonen und Dritten 
entwickelt.* 
Die Tripartite Agglomerationskonferenz (Bund, Kantone, Gemeinden) hat im Berichts-
jahr eine Expertengruppe eingesetzt, welche gestützt auf vier regionale Hearings bis 
Sommer 2009 einen Bericht mit Empfehlungen erarbeitet. Die zeitliche Verzögerung 
ist eingetreten, da sich der Prozess aufgrund des stärkeren und aktiveren Einbezugs 
von Kantonen und Gemeinden komplexer gestaltete. 
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Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

 
Ziel 1: Weiterentwicklung des Departements zum Sicherheitsdepartement 

Teilweise realisiert 

 Lösungen betreffend die Schaffung eines Sicherheitsdepartments sind gefunden; der 
Bundesrat hat über das weitere Vorgehen entschieden. Die im Zuge der Bildung des 
Sicherheitsdepartements – gemäss den Beschlüssen des Bundesrates – erforderli-
che Anpassung der Organisation des Departements ist vollständig abgeschlossen; die 
strategischen Grundlagen sind angepasst und auf die Weiterentwicklung des Depar-
tements abgestimmt.* 
Der Bundesrat hat am 21. Mai 2008 entschieden, die nachrichtendienstlichen Teile 
des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP) inkl. Bundeslagezentrum ins VBS zu 
transferieren. Der DAP wird ab 1. Januar 2009 analog dem Strategischen Nachrich-
tendienst (SND) dem Chef VBS direkt unterstellt sein. Weitergehende organisatori-
sche Anpassungen werden im Rahmen eines Projektes bearbeitet. Die Anpassungen 
der wichtigsten rechtlichen Grundlagen sind Ende 2008 abgeschlossen. 

 Die aufgrund der Bildung des Sicherheitsdepartementes notwendig werdende 
Zusammenarbeit mit neuen nationalen und internationalen Partnern auf der strategi-
schen Ebene (Konferenzen, Plattformen) ist etabliert. 
Da der Transfer des DAP erst per 1. Januar 2009 erfolgt sein wird, konnten bei der 
Zusammenarbeit mit neuen Partnern noch keine Erfahrungen gesammelt werden. 

 

Ziel 2: Weiterentwicklung der Armee 

Überwiegend realisiert 

 Die Botschaft zur Revision 09 der Militärgesetzgebung ist verabschiedet.* 
Die Botschaft wurde vom Bundesrat am 7. März 2008 verabschiedet. 

 Die Revision ist vom Parlament genehmigt. 
Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme wurde von den eidg. 
Räten in der Schlussabstimmung vom 3. Oktober 2008 genehmigt; es läuft die Re-
ferendumsfrist. Am 9. Dezember 2008 hat der Nationalrat über die Differenzen zum 
Ständerat beim Militärgesetz beraten. Einige Differenzen wurden beigelegt. Die 
verbleibenden Differenzen (Art. 41, 66b und 70 MG) haben die SiK-S zum Entscheid 
veranlasst, das Geschäft nicht wie ursprünglich vorgesehen noch in der Winterses-
sion 2008 weiterzuberaten, sondern erst im 1. Quartal 2009 mit dem neuen Chef 
VBS zu Ende zu führen. 
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Ziel 3: Umsetzung des Personalabbaus und der Personalstrategien VBS 

Überwiegend realisiert 

 Die Personalabbauvorgaben VBS werden durch die Departementsbereiche konse-
quent umgesetzt; das Generalsekretariat VBS steuert den Vollzug und unterstützt die 
Departementsbereiche in der Umsetzung. 
Der Personalabbau ist auf Kurs und betrifft nur noch die Departementsbereiche ar-
masuisse und Verteidigung. 
Der Abbau wird anhand der Verordnung über die Stellen- und Personalbewirtschaf-
tung im Rahmen von Entlastungsprogrammen und Reorganisation sowie den «Grund-
sätze für die Personalmigration im VBS» geführt. Der Personalabbau beim zivilen Per-
sonal erfolgt grundsätzlich nach den Vorgaben. Ab der zweiten Jahreshälfte 2007 sind 
bei der Logistikbasis der Armee (LBA) Probleme bezüglich der Kapazität bzw. Leis-
tungserbringung gegenüber der Truppe aufgetreten. Deshalb wurde der Personalab-
bau in der LBA für 2 Jahre (2008/2009) sistiert. Am Abbauziel wird grundsätzlich 
festgehalten. Die LBA wird dieses Ziel aber mit einem Jahr Verspätung erst Ende 
2011 erreichen. 

 Die personalpolitischen Konzepte werden bedarfsgerecht entwickelt und die Depar-
tementsbereiche werden bei deren Umsetzung unterstützt und überprüft. 
Die personalpolitischen Konzepte werden in den Departementsbereichen weitgehend 
bedarfsgerecht entwickelt und umgesetzt. Die Umsetzung der Personalstrategien VBS 
2008–2011 ist initiiert. Durch die Departementsleitung wurden entsprechend den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen Prioritäten gesetzt. 

 Die Linienvorgesetzten nehmen ihre Rolle in der Führung und im Personalmanage-
ment umfassend wahr. 
Die Rollen der Linienvorgesetzten und des HR wurden im Rahmen des Projektes «Op-
timierung Personalmanagement» neu definiert und die Umsetzung ist eingeleitet. 
Massnahmen zur Verbesserung der Führungskultur sind in allen Departements-
bereichen eingeleitet worden. 

 

Ziel 4: Risikomanagement VBS 

Realisiert 

 Die Positionierung des Risikomanagements VBS ist mit dem Risikomanagement Bund 
abgestimmt und im VBS umgesetzt. 
Die gegenwärtigen Anforderungen von Bundesrat, Geschäftsprüfungskommission und 
Generalsekretärenkonferenz sind erfüllt. Der Kontakt mit den Risikocoaches und der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung wurde intensiviert. Die neue Skalierung ist defi-
niert. 
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Ziel 5: Ressourcenkonferenz VBS 

Überwiegend realisiert 

 Die ganzheitliche, integrale Steuerung der Ressourcen Finanzen, Personal und Infor-
matik im VBS ist etabliert. 
Die Ergebnisse aus den zwei RK-Workshops sowie der zwei Ressourcenkonferenzen 
VBS im Jahre 2008 werden im Jahr 2009 umgesetzt. Die gesamtheitliche, integrale 
Ressourcensteuerung (Finanzen, Personal und Informatik) ist somit aufgearbeitet, 
resp. etabliert. Ab 2009 wird über das gesamte Departement die mehrjährige Finanz-
planung ab 2011 umgesetzt. Die Leitung des VBS (C VBS, DL) kann in der Folge künf-
tig von Ressourcenfragen weiter entlastet werden. Die Zielsetzung ist damit weit-
gehend realisiert. 

 

Ziel 6: Informatikplanung VBS 

Realisiert 

 Die Informatikplanung VBS ist definiert. 
Die Prozesse und die Umsetzung der Informatikplanung im VBS sind in einem Hand-
buch festgelegt, durch die Informatik Fachlinie bewilligt und durch die Linie zur 
Kenntnis genommen worden. 

 Die Informatikplanung im VBS ist umgesetzt. 
Die Ausbildung der IKT Fachlinie am neuen IKT Planungsprozess VBS ist erfolgt. Die 
Budgetierung für den VA 2010/FP 2011–2013 basiert auf dem neuen Prozess. 

 

Ziel 7: Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» und Dialog mit den 
Flugplatzregionen 

Überwiegend realisiert 

 Das Abstimmungsergebnis über die Volksinitiative ist gemäss den Erwartungen von 
Bundesrat und Parlament ausgefallen. 
Die Volksinitiative ist am 24. Februar 2008 durch Volk und Stände deutlich verworfen 
worden. 

 Auf den militärischen Jetflugplätzen sind Lösungen gefunden, die sowohl die Anliegen 
der Regionen als auch die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Luftwaffe be-
rücksichtigen. 
Der Dialog mit den kantonalen und den lokalen Behörden und der Bevölkerung in den 
Militärflugplatzregionen wird intensiv geführt. Es konnten jedoch noch nicht überall 
einvernehmliche Abmachungen über die zukünftige Nutzung der Flugplätze getroffen 
werden. Der politische Prozess der gesamtschweizerischen Lösungsfindung wird noch 
andauern. 
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Ziel 8: Weiterentwicklung der Sicherheitspolitik 

Realisiert 

 Die Erarbeitung eines Berichts des Bundesrates zur Überprüfung der sicherheitspoliti-
schen Strategie hat begonnen; sie findet in einem Geist des Einbezugs statt. Der 
Bundesrat hat über die Strategie beraten und die Form der Berichterstattung an die 
Bundesversammlung beschlossen.* 
Am 2. Juli 2008 hat der Bundesrat eine Aussprache geführt und die weiteren Schritte 
festgelegt. Die interdepartementale Arbeitsgruppe und die Aufsicht wurden kon-
stituiert. Der Projektausschuss ist Ende September zu einer ersten Sitzung zusam-
mengetreten. Die Arbeitsgruppe nahm Anfang Oktober ihre Arbeit auf und die Re-
daktionsarbeit hat begonnen. 

 Die Berichterstattung über den Stand der Umsetzung und die Weiterentwicklung der 
Armee XXI gemäss Art. 149b MG an das Parlament ist erfolgt. 
Der Ständerat hat in der Sommersession und der Nationalrat in der Herbstsession 
vom Bericht Kenntnis genommen. Die parlamentarische Behandlung des Berichts ist 
abgeschlossen. 

 

Ziel 9: Militärische Friedensförderung 

Realisiert 

 Die Fortführung des schweizerischen Engagements in der militärischen Friedensför-
derung in Kosovo ab 2009 ist durch das Parlament entschieden. 
Das Parlament hat der Fortführung des SWISSCOY-Einsatzes bis Ende 2011 zuge-
stimmt (Zustimmung im Nationalrat am 5. März 2008 und im Ständerat am 11. Juni 
2008). 

 Das vom Bundesrat genehmigte Engagement des VBS in Südsudan ist angelaufen 
und die Weiterführung sichergestellt. 
Das Engagement des VBS in Südsudan ist angelaufen (Kriegsvölkerrechtskurs vom 
14. bis 25. April 2008, Seminar über Reform im Sicherheitssektor vom 8. bis 11. Juli 
2008, Kurs über die Grundlagen der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte vom 
10. bis 14. November 2008) und die Weiterführung wurde sichergestellt. 

 

Ziel 10: Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik 

Überwiegend realisiert 

 Die schweizerische Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik trägt den globalen Her-
ausforderungen Rechnung und ist kohärent mit den sicherheitspolitischen Interessen 
des VBS. 
Unter Mitwirkung des VBS ist der periodische Bericht zur schweizerischen 
Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik (2004–2008) zuhanden des Parlaments er-
arbeitet worden (Postulat Haering). Darin wird nicht nur eine Bilanz über die ver-
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gangenen 4 Jahre gezogen, sondern werden auch Perspektiven für das weitere En-
gagement des Bundes entwickelt. Der Bundesrat hat am 10. September 2008 be-
schlossen, die Konvention über ein Totalverbot der Streumunition zu unterzeichnen. 
Noch offen sind die finanziellen Auswirkungen. Die definitiven Entscheide werden an-
lässlich der Verabschiedung der Botschaft fallen. 

 

Ziel 11: Weiterentwicklung des Bereichs Verteidigung 

Überwiegend realisiert 

 Der Strategieplanungsprozess Verteidigung ist institutionalisiert. 
Die Armeeführung hat den Strategieplanungsprozess mit der im 2008 erstmalig 
durchgeführten jährlichen Strategieüberprüfung bestätigt und bringt dadurch die 
durch die Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen mit den aktuellen und künftigen 
sich verändernden internen und externen Bedingungen in Einklang. Die Strategie-
umsetzung ist ab 1. Januar 2008 sichergestellt worden. 

 Die Schaffung von Voraussetzungen für die mögliche Einführung von Rahmenkrediten 
anstelle von jährlichen Rüstungsprogrammen wird unterstützt. 
Vertreter des Departements haben die Subkommission der Sicherheitspolitischen 
Kommission des Nationalrates, die sich mit diesem Geschäft befasste, in der Erstel-
lung des Berichtes vom 9. Mai 2008 zu den parlamentarischen Initiativen «Neues Ver-
fahren für die Rüstungsprogramme» und «Strategiebericht als Grundlage der Sicher-
heitspolitik der Schweiz» an den Bundesrat begleitet. Dieser hat sich in seiner Stel-
lungnahme vom 2. Juli 2008 zu beiden Initiativen positiv geäussert. Die Sicherheits-
politische Kommission des Nationalrates hat in seiner Sitzung vom 18./19. August 
2008 die Einführung von Rahmenkrediten abgelehnt.  

 

Ziel 12: Personalressourcen Verteidigung 

Überwiegend realisiert 

 Der Personalum- und abbau ist gemäss den Vorgaben des Departements umgesetzt. 
Der Gesamtkredit Personalbezüge 2008 wurde eingehalten. Die Vorgaben bezüglich 
Personalbestände 2008 wurden insgesamt ebenfalls erreicht, wobei bei den zivilen 
Stellen die Sollvorgaben überschritten und bei den militärischen Stellen unterschrit-
ten wurden. 

 Der Bericht über Massnahmen zur Verbesserung der Situation des militärischen Per-
sonals, mit Massnahmen zu den Empfehlungen 1 (Berufsmilitär), 2 (Zeitmilitär), 3 (Mi-
litärberufe) und 4 (Einsatzplanung für das Militärpersonal) des Berichts der GPK-N 
vom 10. Oktober 2006 über die Umsetzung der Armee XXI in der Ausbildung, ist vom 
Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bericht kann erst per Ende 1. Quartal / Anfang 2. Quartal 2009 fertig gestellt 
werden. Die Analyse der verschiedenen teils abgeschlossenen, teils noch in der Um-
setzung stehenden Massnahmen für das militärische Personal ergeben, dass ein Ein-
bezug der auf Ende 2008 terminierten Massnahmen Sinn macht. So kann das Gros 
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der Massnahmen bezüglich Einführung, Umsetzung und Wirksamkeit analysiert wer-
den, was eine umfassende Gesamtschau ermöglicht. 
 
Berufsmilitär (Empfehlung 1) 
Der Entscheid des C VBS vom November 2005 betreffend Überführung der bis 
31. Dezember 2007 befristeten Zusatzkontingente in unbefristete Kontingente, hat 
zu einer Entspannung der kritischen Arbeitsbelastung der Berufs- und Zeitmilitärs an 
der Ausbildungsfront beigetragen. 
 
Zeitmilitär (Empfehlung 2) 
Um eine einheitliche Ausbildung der Zeitmilitärs aller Grade zu garantieren, wird seit 
1. Januar 2008 die Grund- und Zusatzausbildung an der Berufsunteroffiziersschule 
der Armee zentral durchgeführt.  
Bezüglich des beruflichen Wiedereinstieges erhalten alle Zeitmilitärs eine finanzielle 
Unterstützung für berufsbezogene Weiterbildungsmassnahme: Die Höhe der finan-
ziellen Unterstützung richtet sich nach der Vertragsdauer als Zeitmilitär.  
Interessierte Zeitmilitärs werden während ihrer Tätigkeit auf die Eignung als Be-
rufsmilitär beurteilt. Zeitmilitärs, die über eine Berufsmatur verfügen und das 
Assessment für eine Berufsoffizierslaufbahn erfolgreich bestanden haben, wird die 
schulische Weiterbildung (Passerelle mit Zulassungsprüfung zur Hochschule) finan-
ziert. 
 
Militärberufe (Empfehlung 3) 
Um die Attraktivität der Berufe der Berufsmilitärs zu erhöhen, wurde die Verordnung 
des VBS über das militärische Personal im Bereich der Anstellungsvoraussetzungen 
per 1. Januar 2007 angepasst sowie die Arbeitgeberleistungen für Berufsoffiziere und 
-unteroffiziere per 1. Januar 2008 verbessert. 
 
Einsatzplanung für das Militärpersonal (Empfehlung 4) 
Optimierungsmassnahmen bezüglich Einsatzplanung wurden in verschiedenen Be-
reichen eingeleitet. 

 Der Primatwechsel der Pensionskasse PUBLICA ist zur Zufriedenheit der vorzeitig in 
Pension gehenden und der im Bereich Verteidigung verbleibenden Mitarbeitenden 
gemeistert. 
Aus technischer Sicht verlief der Primatwechsel problemlos. Betreffend Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden ist festzuhalten, dass die geringeren Leistungen in der beruflichen 
Vorsorge bei teilweise höheren Beiträgen nicht immer verstanden werden. 

 

Ziel 13: Streitkräfteentwicklung 

Realisiert 

 Die Umsetzungsplanung für den Entwicklungsschritt 2008/11 ist abgeschlossen und 
der Teilschritt 2008 gemäss den Vorgaben des VBS umgesetzt. 
Die Umsetzungsplanung erfolgte über die jährliche Revision der Verordnungen zur Or-
ganisation der Armee (VOA und VOA-VBS), welche detailliert festlegen, wie und wann 
die Struktur der Armee angepasst wird. In diesem Sinne hat der Bundesrat mit der 
VOA Revision 08 am 26. November 2008 die weiteren Umbauschritte per 1. Januar 
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2009 bzw. 2010 genehmigt. 
Im Teilschritt 2008 der Umsetzung wurden per 1. Januar 2008 zwei zusätzliche Ka-
tastrophenhilfebataillone gebildet und die bestehenden vier Katastrophenhilfe-
bataillone in die neue Struktur überführt. Per 1. Juli 2008 wurden zwei der vier neu zu 
bildenden Infanteriebataillone geschaffen.  
Die genehmigten Änderungen entsprechen der erwähnten Verordnung der Bundes-
versammlung. Gegenüber der ursprünglichen Umsetzungsplanung musste die Um-
wandlung des Stabes Gebirgsinfanteriebrigade 10 von einem aktiven in einen Re-
servestab um ein Jahr verschoben werden. Dies wird damit begründet, dass die not-
wendige Revision der Militärdienstverordnung (MDV) noch nicht genehmigt ist und 
somit die Grundlage für die Überführung noch fehlt. 

 

Ziel 14: Fähigkeitsentwicklung der Armee 

Teilweise realisiert 

 Die Ziele C4I (Command [Führung], Control [Einsatzleitung], Communications [Tele-
kommunikation], Computers [Computersysteme], Information [Information]) für 2008 
sind gemäss Planung umgesetzt. 
Die Integration der für den Führungsverbund Armee relevanten Projekte im Pro-
gramm C4I sowie der Ausbau des Programmmanagement-Instrumentariums werden 
entsprechend dem vom Chef der Armee und dem Rüstungschef am 17. Dezember 
2007 neu erlassenen Programmauftrag umgesetzt und – statt Ende 2008 – erst Mit-
te 2009 abgeschlossen. Die Jahreszielsetzung wurde zu früh und zu optimistisch ent-
worfen und in der Folge nicht mehr rechtzeitig angepasst. 
Eine Umsetzungs-Roadmap für den Führungs- und Nachrichtenverbund kann erst im 
Laufe 2009 abgeschlossen werden; die Thematik wurde inhaltlich unterschätzt.  

 Die Ziele ISTAR (Intelligence [Nachrichtendienst], Surveillance [Überwachung], Target 
Acquisition [Zielerfassung], Reconnaissance [Aufklärung]) für 2008 sind gemäss Pla-
nung umgesetzt. 
Während die Konzeption IMINT (Image Intelligence = Bildaufklärung) bis Ende 2008 
erstellt werden konnte, liegen die Grundlagen und Konzepte für den Aufbau von 
O-SINT (Open Source Intelligence = Informationsgewinnung über offen zugängliche 
Quellen) frühestens per Februar 2009 vor, da das erforderliche Personal zur Bear-
beitung nicht verfügbar ist. 
Die durch die Studie ISTAR (genehmigt 2007) erkannten zwingenden kurzfristigen 
Massnahmen konnten nicht mehr gemäss Zeitplan umgesetzt werden.  

 Die konzeptionellen und planerischen Voraussetzungen für die Aufnahme des Vorha-
bens Tiger Teilersatz (TTE) ins Rüstungsprogramm 2010 sind geschaffen. 
Das Projekt (Cluster Material) ist auf Kurs. Der angestrebte Beschaffungsumfang 
wurde auf ca 22 Flugzeuge reduziert. Die Flug- und Bodenerprobungen konnten mit 
allen drei Kandidaten durchgeführt werden.  
Die fähigkeitsgestützte Planung ist noch zu wenig bekannt, dadurch entstehen immer 
wieder die gleichen Fragen, deren wiederholte Beantwortung das Projekt TTE 
schwächt. 
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Ziel 15: Sicherstellung der permanenten Führungsfähigkeit der Armee 

Realisiert 

 Die Führungsfähigkeit der Armee ist dauernd ab Bern sichergestellt. 
Die Führungsbereitschaft der Armee ab Bern konnte für Einsätze, übrige Begehren 
und ausserordentliche Ereignisse im Berichtsjahr während 366 Tagen/24h sicherge-
stellt werden.  

 Die permanente Verfügbarkeit der minimal erforderlichen Truppenteile ist gewährleis-
tet. 
Die als Minimum erforderlichen Truppenteile für die permanente Verfügbarkeit sind 
definiert worden und die Verfügbarkeit konnte während 366 Tagen/24h sicherge-
stellt werden.  

 

Ziel 16: Weiterentwicklung armasuisse 

Realisiert 

 Die Weiterentwicklung der armasuisse ist aufgrund des Berichts vom 3. Juli 2007 und 
der diesbezüglichen Entscheidungen des Departementchefs konzeptionell festgelegt. 
Mit dem neuen Rüstungschef wurde das Projekt armasuisse 2010 gestartet. Das Pro-
zessmodell und die daraus resultierenden Grobstrukturen armasuisse sind definiert. 
Die Kader der ersten Führungsebene sind bestimmt. 

 Das Wissenskompetenzzentrum VBS ist operativ. 
Das Wissenskompetenzzentrum arbeitet operativ und mit Vertretern aller Departe-
mentsbereiche. Inhalte und der Vorgehensrahmen sind festgelegt. 

 

Ziel 17: Optimierung des Beschaffungsprozesses 

Realisiert 

 Die Beschleunigungsmassnahmen im Beschaffungsprozess sind mit TUNE+ 
festgelegt. 
Die Beschleunigungsmassnahmen sind mit TUNE+ festgelegt. Weitere Anpassungen 
werden sich allenfalls aus den Entscheiden zur Weiterentwicklung der armasuisse er-
geben. 

 Das Beschaffungsmanagement im VBS und für Dritte nach Organisationsverordnung 
BoeB/VoeB ist optimiert. 
Die schrittweise Umsetzung - mit Priorität VBS - steht kurz vor Abschluss. Das Be-
schaffungsstellenverzeichnis ist in Abstimmung mit dem BBL und der BRZ überar-
beitet. Die Leistungsvereinbarungen bezüglich Beschaffungstätigkeiten sind erar-
beitet. 
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Ziel 18: Inkraftsetzung neues Geoinformationsgesetz (Aufbau der Nationalen Geodaten-
Infrastruktur) 

Realisiert 

 Das GeoIG und die Ausführungsverordnungen sind auf den 1. Juli 2008 in Kraft 
gesetzt. 
Das GeoIG und 10 Ausführungsverordnungen wurden wie geplant auf den 
1. Juli 2008 in Kraft gesetzt. 

 Die Verordnung zum Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
(ÖREBKV) ist fertig gestellt. 
Eine erste Ämterkonsultation der ÖREBKV wurde durchgeführt, die öffentliche Anhö-
rung ist am Laufen. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Juli 2009 geplant. 

 

 
Ziel 19: Weiterentwicklung Bevölkerungsschutz / Zivilschutz 

Teilweise realisiert 

 Die Optimierungsmassnahmen im Zivilschutz sind bestimmt. 
Der Revisionsentwurf des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG) liegt vor.  

 Die Erfassung der Kulturgüter von nationaler Bedeutung ist abgeschlossen. 
Die bedeutendsten Kulturgüter der Schweiz sind definiert und die Inventarisierung ist 
abgeschlossen.  

 

Ziel 20: Weiterentwicklung Nationale Sicherheitskooperation 

Realisiert 

 Das Vorgehen zur Entwicklung der nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infra-
strukturen ist ausgearbeitet. 
Der Vorgehens- und Zeitplan ist mit den Partnern bereinigt. Der Bundesrat wird im 
Frühjahr 2009 im zweiten SKI-Bericht über die Resultate und das weitere Vorgehen 
informiert. 

 Die Massnahmen aus der Strategie ABC-Schutz sind umgesetzt. 
Die Plattform ABC Bund / Kantone ist mit der Schaffung der Koordinationsplattform 
ABC der Kantone (KPABC) operationalisiert. 

 Die Massnahmen aus dem Projekt OWARNA für das Jahr 2008 sind umgesetzt. 
Das Konzept für den Aufbau eines Melde- und Lagezentrums (MLZ) auf Stufe Bund 
liegt vor und ist mit den Partnern bereinigt. 
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Ziel 21: Unterstützung der UEFA EURO 2008 

Realisiert 

 Die subsidiäre Unterstützung der zivilen Behörden anlässlich der Fussball-
Europameisterschaft 2008 ist erfolgt. 
Die Unterstützung wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Schlussbericht wurde am 5. 
November 2008 vom Bundesrat zur Kenntnis genommen. Der Aufwand des Bundes 
betrug weniger als 70 Millionen Schweizer Franken und lag somit rund 10% unter 
Budget. 

 Die Schweiz (Bund) hat ihre Gastgeberrolle gemeinsam mit Österreich erfolgreich 
wahrgenommen. 
Die Gastgeberinitiative (z.B. ICON-Roadshow, Ausbildung Personal) wurde erfolgreich 
abgeschlossen. Das Ansehen der Schweiz in den Teilnehmerstaaten wurde sehr posi-
tiv bewertet. Die EURO 2008 genoss ebenfalls eine sehr hohe Akzeptanz bei der 
Schweizer Bevölkerung. 

 Die Leistungen des Bundes für die Planung, Vorbereitung und Durchführung der UEFA 
EURO 2008 sind ausgewertet. 
Die Auswertung erfolgte gemäss definierten Indikatoren im sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Bereich und wurde dem Bundesrat mit dem Schlussbericht UEFA 
EURO 2008 zur Kenntnis gebracht. Die Bilanz kann durchwegs als positiv gewertet 
werden. 

 

Ziel 22: Anpassung und Neuschaffung gesetzlicher Grundlagen im Bereich Sport 

Überwiegend realisiert 

 Der Bundesrat hat vom Vernehmlassungsergebnis zur Revision des Bundesgesetzes 
über die Förderung von Turnen und Sport Kenntnis genommen und über das weitere 
Vorgehen beschlossen.* 
Die Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über die Förderung von Tur-
nen und Sport wurde am 6. Juni 2008 gestartet und dauerte bis am 30. September 
2008. Die EDK sowie zahlreiche Kantone haben nach entsprechender Vorankündi-
gung ihre Vernehmlassungsantworten erst per Ende Oktober 2008 eingereicht. Aus 
diesem Grund konnten die Auswertungsergebnisse nicht mehr im Berichtsjahr dem 
Bundesrat zur Kenntnis unterbreitet werden. 

 Der Bundesrat hat vom Vernehmlassungsergebnis zum Bundesgesetz über die Infor-
mationssysteme des Bundes im Bereich Sport Kenntnis genommen und über das wei-
tere Vorgehen beschlossen.* 
Die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im 
Bereich Sport wurde am 6. Juni 2008 gestartet und dauerte bis am 30. September 
2008. Die EDK sowie zahlreiche Kantone haben nach entsprechender Voran-
kündigung ihre Vernehmlassungsantworten erst per Ende Oktober 2008 eingereicht. 
Aus diesem Grund konnten die Auswertungsergebnisse nicht mehr im Berichtsjahr 
dem Bundesrat zur Kenntnis unterbreitet werden. 
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Ziel 23: Sportförderung 

Realisiert 

 Im Bereich der Allgemeinen Sport- und Bewegungsförderung ist das Konzept für die 
Neugestaltung der Ausbildungen und die Qualitätssicherung im Erwachsenensport er-
stellt. 
Die Neukonzeption der Ausbildungen im Erwachsenensport ist erfolgt. Das neue Kern-
lehrmittel Erwachsenensport ist in Erarbeitung. 2009 wird der erste Expertenkurs 
nach dem neuen System durchgeführt werden, ebenso finden mehrere Über-
führungskurse für bereits früher ausgebildete Expertenpersonen statt. Bezüglich der 
Qualitätssicherung erfolgte 2008 die Neuorganisationen von der Normierungsstellen 
und Zertifizierer. 

 Im Bereich der Bildung ist das Konzept für die Einführung des Programms 5- bis 10-
Jährige im Leiter- und Kaderbereich ab 2009 entwickelt. 
Nachdem das Pilotprojekt J+S 5-10 im Schuljahr 2007/08 im Rahmen der Begleit-
massnahmen UEFA EURO 08 lanciert wurde, erfolgte 2008 der Aufbau des Pro-
gramms J+S-Kids. Damit eine möglichst lückenlose Fortsetzung von freiwilligen Be-
wegungs- und Sportangeboten in der Schule ab dem Schuljahr 2008/09 möglich 
wird, wurden die entsprechenden Ausbildungskurse durchgeführt. Bis Ende 2008 
wurden 870 Experten sowie rund 4'000 Leiterpersonen J+S-Kids in Einführungskur-
sen ausgebildet. 

 Das BASPO hat im Spitzensport die prioritären Sportarten mit geeigneten Dienstleis-
tungen und F+E-Produkten (Forschung + Entwicklung) unterstützt und so zu deren 
internationalem Erfolg beigetragen. 
Die Weiterentwicklung der sportartspezifischen Leistungsdiagnostik, der Trainings-
beratung und der sportmedizinischen Betreuung erfolgte priorisiert nach Sportarten in 
Absprache mit Swiss Olympic. Die Nachfrage nach qualifizierten Dienstleistungen 
nimmt stetig zu. 

 Im Bereich des fairen und sicheren Sports sind Verbesserungen in den Massnahmen 
gegen Gewalt und gegen Doping umgesetzt. 
Die Stiftung Antidoping Schweiz ist seit dem 1. Juli 2008 operativ. Zudem hat die 
Schweiz die Dokumente zum Beitritt zur internationalen Konvention der UNESCO ge-
gen Doping im Sport in Paris hinterlegt. Die Konvention trat per 1. Dezember 2008 in 
der Schweiz in Kraft. 
Im Rahmen des Runden Tischs zum Thema Gewaltbekämpfung im Sport sind ver-
schiedene Anstrengungen unternommen worden, um die Sicherheit in und um die 
Sportstadien zu verbessern. Verschiedene Massnahmen sind umgesetzt. Das Pilot-
projekt gegen übermässigen Alkoholkonsum und zur Deanonymisierung Gewaltbe-
reiter steht zur Umsetzung bereit (Fussball- und Eishockeyliga). 
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Finanzdepartement 

 
Ziel 1: Ergänzungsregel zur Schuldenbremse 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung zur Revision des Finanzhaushaltgesetzes ist durchgeführt.* 
Der Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren am 23. April 2008 eröffnet. Das 
Vernehmlassungsverfahren dauerte bis zum 4. August 2008. Insgesamt unterstützt 
die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer sowohl die Stossrichtung der Gesetzes-
revision als auch die zentralen Elemente der Ergänzungsregel. 

 Die Botschaft ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 19. September 2008 verabschiedet. Mit der Er-
gänzungsregel zur Schuldenbremse soll der ausserordentliche Haushalt – wie der or-
dentliche – einer Regelbindung unterworfen werden. Dies um zu verhindern, dass 
ausserordentliche Ausgaben zu einem Schuldenanstieg führen. Aufgrund der mehr-
heitlich positiven Reaktionen in der Vernehmlassung wurde die Vorlage unverändert 
übernommen. 

 

Ziel 2: Aufgabenüberprüfung 

Teilweise realisiert 

 Der Bundesrat hat über die Reformstossrichtungen entschieden.* 
Der Bundesrat hat am 9. April 2008 rund 50 Reformstossrichtungen verabschiedet 
und die Departemente mit der Ausarbeitung konkretisierter Reformmassnahmen be-
auftragt. Die Reformstossrichtungen wurden in einem Ergänzungsbericht zum Legisla-
turfinanzplan 2009–11 festgehalten. Der Ergänzungsbericht wurde den zuständigen 
Kommissionen zugestellt und veröffentlicht. 

 Ein Aktionsplan mit Reform- und Abbaumassnahmen ist ausgearbeitet.* 
Die Departemente haben dem EFD (EFV) gemäss BRB vom 9. April 2008 Entwürfe für 
konkretisierte Reformmassnahmen als Grundlage für einen Aktionsplan unterbreitet. 
Nicht zuletzt die Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten, welche 
mittlerweile auch die Realwirtschaft erfasst haben, führten zu einer Verzögerung der 
weiterführenden Arbeiten. Der Bundesrat wird sich Anfang 2009 mit der Frage befas-
sen, wie das Grundanliegen der Aufgabenüberprüfung optimal auf eine konjunkturge-
rechte Finanzpolitik und auf die bestehenden Reformagenden in den einzelnen De-
partementen abgestimmt werden kann. 

 Der Dialog mit den Kantonen, Parteien und Sozialpartnern ist aufgenommen.* 
Siehe oben. 
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Ziel 3: Bericht zur Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen der Schweiz 

Realisiert 

 Der Bericht ist publiziert. 
Der Bericht wurde unter dem Titel «Langfristperspektiven der öffentlichen Finanzen in 
der Schweiz» im April 2008 als Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung veröf-
fentlicht. Er diente als Grundlage für die im Bericht zum Legislaturfinanzplan 2009–
2011 publizierten «Entwicklungsszenarien im Gesundheitswesen». 

 

Ziel 4: Sanierung der Pensionskasse SBB 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassung ist durchgeführt.* 
Der Bundesrat hat zwischen Anfang Juli und November 2008 eine Vernehmlassung 
zur Sanierung der Pensionskasse SBB durchgeführt. In dieser stellte er vier Lösungs-
varianten zur Diskussion. Drei davon sehen eine Rekapitalisierung der SBB durch den 
Bund vor und unterscheiden sich durch die Höhe der vom Bund geleisteten Summe. 
Diese beläuft sich bei Variante 1 auf 1,9 bis zu 3,2 Milliarden, bei Variante 2 auf 1,7 
Milliarden und bei Variante 3 auf 0,7 Milliarden (Stand Ende 2007). Als vierte Varian-
te zieht der Bundesrat eine Lösung ohne Bundeshilfe in Betracht. In der Vernehmlas-
sungsvorlage gab der Bundesrat der Variante 3 die Präferenz. 

 Das weitere Vorgehen ist vom Bundesrat festgelegt.* 
Über das weitere Vorgehen wird der Bundesrat nach Auswertung der Vernehmlassung 
im Jahr 2009 entscheiden. 

 

Ziel 5: Reform der Mehrwertsteuer 

Realisiert 

 Die Botschaft zur Vereinfachung des Systems der Mehrwertsteuer ist vom Bundesrat 
verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft zur Vereinfachung des Systems der Mehrwertsteuer 
am 25. Juni 2008 verabschiedet. 

 

Ziel 6: Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung (Systementscheid) 

Nicht realisiert 

 Die Botschaft ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Am 12. November 2008 nahm der Bundesrat Kenntnis vom Ergebnis der Vernehm-
lassung zum Systementscheid bei der Ehepaarbesteuerung. Die Vernehmlassung hat-
te zu einer Pattsituation geführt. Der Bundesrat verzichtet deshalb vorläufig auf einen 
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Grundsatzentscheid betreffend individuelle oder gemeinsame Besteuerung von Ehe-
gatten und legt den Fokus der künftigen Bemühungen auf die steuerliche Entlastung 
von Familien mit Kindern. Der Bundesrat hat deshalb das EFD beauftragt, eine ent-
sprechende Vernehmlassungsvorlage vorzubereiten. 

 

Ziel 7: Förderung der Kohärenz der Finanzplatzpolitik und Finanzmarktregulierung 

Teilweise realisiert 

 Ein systematischer Dialog mit dem Privatsektor ist aufgebaut. 
Nachdem Bundesrat Hans-Rudolf Merz Ende 2007 mit den Spitzen der Verbände des 
Finanzsektors eine Vertiefung des Dialogs für eine branchenübergreifende Strategie 
für den Finanzplatz Schweiz vereinbart hatte, hielt der zu diesem Zweck geschaffene 
gemischte «Steuerungsausschuss Dialog Finanzplatz» (STAFI) im Februar eine erste 
Sitzung ab. Dabei wurde ein gemeinsames Arbeitsprogramm sowie die Priorisierung 
der von Privatsektor und Bund eingebrachten Themen verabschiedet und Arbeits-
gruppen eingesetzt. Nachdem die Prüfung der Massnahmen auf technischer Ebene 
weit vorangeschritten war und bereits konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet 
worden waren, erzwang die Finanzmarktkrise eine Neuausrichtung der Prioritäten. 
Der STAFI wird sich im 2009 damit befassen. 

 Ein institutioneller Rahmen zur Vertiefung des Dialogs mit FINMA und SNB ist 
geschaffen. 
Aufgrund der Finanzkrise und den damit verbundenen umfangreichen Arbeiten konn-
te bisher noch kein institutioneller Rahmen zur Vertiefung des Dialogs mit der FINMA 
und der SNB geschaffen werden, obschon bereits heute eine enge Zusammenarbeit 
besteht. Die Finanzkrise und deren Bewältigung haben aber die Bedeutung einer gu-
ten Zusammenarbeit der Behörden in Regulierungs- und Stabilitätsfragen vor Augen 
geführt. 

 

Ziel 8: Errichtung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

Realisiert 

 Das Finanzmarktaufsichtsgesetz FINMAG ist auf den 1. Januar 2009 in Kraft ge-
setzt.* 
Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2008 das Finanzmarktaufsichtsgesetz auf den 
1. Januar 2009 vollständig in Kraft gesetzt. 

 Die Ausführungserlasse, welche unter anderem die Finanzierung der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie das Prüfungswesen zum Gegenstand haben, sind 
verabschiedet.* 
Der Bundesrat am 15. Oktober 2008 die Umsetzungserlasse zum Finanzmarktauf-
sichtsgesetz verabschiedet und auf den 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. 
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 Die Organe der FINMA sind gewählt. 
Der Bundesrat hat am 16. Januar 2008 sieben Mitglieder in den Verwaltungsrat der 
FINMA gewählt. Am 21. Mai 2008 hat der Bundesrat die Wahl des Direktors ge-
nehmigt und zwei weitere Mitglieder in den Verwaltungsrat der FINMA gewählt. 

 Die Organisation der FINMA ist auf den 1. Januar 2009 errichtet. 
Die notwendigen Vorbereitungsarbeiten wurden durchgeführt. Die FINMA hat ihre Tä-
tigkeit am 1. Januar 2009 aufgenommen. 

 

Ziel 9: Reformen im Bereich Börsendelikte und Marktmissbrauch 

Nicht realisiert 

 Der Bericht der Expertenkommission liegt vor. 
Der Bericht steht noch aus. Der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements 
hat die Frist zur Abgabe des Berichts bis Ende Januar 2009 verlängert. 

 Der Bundesrat hat über das weitere Vorgehen entschieden.* 
Der Bericht steht noch aus. 

 

Ziel 10: Änderung des Güterverkehrsabkommens 

Realisiert 

 Die Verhandlungen mit der EU sind abgeschlossen. 
Die Verhandlungen wurden am 5. Dezember 2008 erfolgreich abgeschlossen. 

 

Ziel 11: «Duty free at arrival» 

Nicht realisiert 

 Die Anhörung der betroffenen Kreise zu Änderungen im Bereich der Mehrwertsteuer-, 
der Alkoholsteuer- und der Tabaksteuergesetzgebung ist erfolgt. 
Der Bundesrat hat zwei Jahre Zeit, um die Motion umzusetzen. Die zweijährige Frist 
läuft gegen Ende 2009 ab. 
Der Bundesrat wird innerhalb dieser Frist die Frage des zollfreien Einkaufs bei An-
kunft am Flughafen behandelt haben. Der zollfreie Einkauf bei Ankunft bedingt eine 
Änderung des Zollgesetzes, des Mehrwertsteuergesetzes, des Alkoholgesetzes und 
des Tabaksteuergesetzes. 

 Die Änderungen der Zollverordnung sind vorbereitet. 
Die entsprechenden Gesetzgebungsarbeiten hat die Zollverwaltung inzwischen an die 
Hand genommen. 
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Ziel 12: Übernahme der Verordnung zur Errichtung der Europäischen Agentur für die 
operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) 

Realisiert 

 Die Botschaft über den Notenaustausch zwischen der Schweiz und der EU betreffend 
die Übernahme der Verordnung zur Errichtung der Europäischen Agentur für die 
operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen (Frontex) ist verabschiedet.* 
Das Parlament hat mit Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 der Vorlage zuge-
stimmt. Die Referendumsfrist dauert bis 22. Januar 2009. 

 

Ziel 13: E-Government-Strategie Schweiz 

Überwiegend realisiert 

 Die Organisation gemäss «Rahmenvereinbarung über die E-Government-
Zusammenarbeit in der Schweiz» ist eingesetzt und operativ. 
Die Geschäftsstelle ist aufgebaut und operativ, inklusive Internet-Auftritt 
(www.egovernment.ch). 
Der Expertenrat wurde vom Steuerungsausschuss eingesetzt und hat an zwei Sitzun-
gen zuhanden des Steuerungsausschusses zu dessen Geschäften Stellung genom-
men. 
Der Steuerungsausschuss hat am 28. Oktober 2008 getagt und den Katalog der prio-
risierten Vorhaben aktualisiert, eine Roadmap sowie das Controlling verabschiedet. 

 Die federführenden Organisationen sind bestimmt und erste Sondervereinbarungen 
abgeschlossen. 
Für 36 der 42 priorisierten Vorhaben wurden die federführenden Organisationen be-
stimmt. Mehrere Sondervereinbarungen sind in Vorbereitung. 

 Erste prioritäre Vorhaben sind umgesetzt. 
Erste Vorhaben sind in der Umsetzungsphase und werden schrittweise schweizweit 
eingeführt. 

 

Ziel 14: Revision des Bundespersonalrechts 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassung ist durchgeführt.* 
Die Vernehmlassung zur Revision des Bundespersonalgesetzes wurde am 
19. September 2008 eröffnet. Sie dauert noch bis 5. Januar 2009. 

 Die Botschaft zur Revision des Bundespersonalgesetzes ist vom Bundesrat verab-
schiedet.* 
Die Erarbeitung der komplexen Revisionsvorlage dauerte länger als geplant. Aus die-
sem Grund konnte die Vernehmlassung erst im Herbst 2008 eröffnet werden.  
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Ziel 15: Revision der beruflichen Vorsorge des Bundespersonals 

Realisiert 

 Der Wechsel zum Beitragsprimat ist per 1. Juli 2008 vollzogen. 
Am 1. Juli 2008 trat das PUBLICA-Gesetz und das teilrevidierte Bundespersonalge-
setz (BPG) mit neuen vorsorgerechtlichen Bestimmungen für das Bundespersonal in 
Kraft. Nachdem die Vorsorgeeinrichtung des Bundes (PUBLICA) bereits per 1. Juni 
2003 verselbstständigt worden ist, folgte mit dem Primatwechsel eine vollständige 
Trennung zwischen Vorsorgerecht und Personalrecht. Der Wechsel zum Beitrags-
primat verlief reibungslos. 
Weil Bundesangestellte im Alter zwischen 60 und 65 Jahren nach neuem Recht in 
den nächsten drei bis fünf Jahren voraussichtlich geringere Altersrenten erhalten, 
rechnete der Bund mit rund 1'600 zusätzlichen Pensionierungen. Bis Ende Juni 2008 
haben aber nur 700 Personen zusätzlich ihre Stelle beim Bund mit einer alt-
rechtlichen Altersrente verlassen. Probleme bei der Aufgabenerfüllung des Bundes 
sind durch diese zusätzlichen Abgänge nicht entstanden. Rund 70 freigewordene Stel-
len wurden nicht wieder besetzt. 

 

Ziel 16: Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes ist eröff-
net.* 
Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes konnte 
nicht wie geplant 2008 eröffnet werden, weil die Klärung einzelner Aspekte der Vorla-
ge mehr Zeit als ursprünglich angenommen benötigte. Das geltende Bundesgesetz 
über den Versicherungsvertrag vom 2. April 2008 (Versicherungsvertragsgesetz VVG) 
ist hundert Jahre alt und nicht mehr zeitgemäss. Mit einer ersten Teilrevision wurden 
auf den 1. Januar 2006 vordringliche Konsumentenschutzanliegen verwirklicht. Mit 
dem Entwurf für eine Totalrevision des VVG soll jetzt ein moderner und konsumenten-
freundlicher Gesamterlass geschaffen werden. 

 

Ziel 17: Bericht zur Bundesbeteiligung am Unternehmen Swisscom 

Teilweise realisiert 

 Der Bericht ist vom Bundesrat verabschiedet und das weitere Vorgehen skizziert.* 
Die Arbeiten am Bericht sind abgeschlossen. Der Bericht konnte aber vom Bundesrat 
nicht mehr im Jahr 2008 verabschiedet werden.  
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Volkswirtschaftsdepartement 

 
Ziel 1: Wettbewerb im Binnenmarkt verstärken und Rahmenbedingungen verbessern 

Realisiert 

 Der Bericht «Fortsetzung der Wachstumspolitik« in Form einer Antwort auf die Motion 
01.3089 (von der WAK-N 2007 explizit aufrecht erhalten) ist vom Bundesrat gutge-
heissen. 
Am 2. April 2008 hat der Bundesrat den Bericht «Wachstumspolitik 2008 – 2011: 
Massnahmen zur weiteren Stärkung des Schweizer Wirtschaftswachstums» gutge-
heissen. Dieser wird ergänzt durch den «Wachstumsbericht 2008» des SECO. Gestützt 
auf diese Publikationen sieht der Bundesrat vor, die Abschreibung der Motion 
01.3089 «Wachstumspolitik: Sieben Massnahmen» zu beantragen. 

 Die Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes über technische Handelshemm-
nisse (THG) ist vom Bundesrat verabschiedet.* 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2008 die Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes 
über die technischen Handelshemmnisse (THG) verabschiedet. Die Vorlage ist ein 
Kernelement der bundesrätlichen Wachstumspolitik.  

 Die Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen 
Einrichtungen und Geräten (STEG), das zum Bundesgesetz über die Produktsicherheit 
werden soll, ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz (Totalrevision des Bundesgesetzes über 
die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten) wurde am 25. Juni 2008 
vom Bundesrat verabschiedet. 

 Die Vernehmlassung zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) ist 
durchgeführt und ausgewertet, der Vernehmlassungsbericht ist erstellt. 
Die Vernehmlassung zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ist am 28. 
März 2008 zu Ende gegangen. Die 105 Stellungnahmen wurden für den Vernehm-
lassungsbericht ausgewertet, der anschliessend vom Bundesrat am 18. Juni 2008 zur 
Kenntnis genommen wurde. Gleichzeitig hat der Bundesrat das EVD mit der Erarbei-
tung der Botschaft beauftragt und hierzu einige Eckwerte der Revision präzisiert. 

 Die Botschaft zur Änderung des AVIG (Finanzierung der Arbeitslosenversicherung) ist 
vom Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft zur Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurde am 3. 
September 2008 vom Bundesrat verabschiedet. 

 Das Schwarzarbeitsgesetz ist erfolgreich eingeführt. 
Eine erste Ausbildung der kantonalen Vollzugsorgane hat stattgefunden. Die Leis-
tungsvereinbarungen mit den Kantonen wurden erfolgreich umgesetzt. Das verein-
fachte Abrechnungsverfahren wurde erfolgreich eingeführt. 
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 Die Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes gegen unlauteren Wettbewerb 
(UWG) ist durchgeführt und ausgewertet und das weitere Vorgehen vom Bundesrat 
verabschiedet. 
Mit Beschluss vom 2. Juni 2008 beauftragte der Bundesrat das EVD, zum Ände-
rungsentwurf des UWG mit den drei Pfeilern «verstärkter Schutz gegen unlautere Ge-
schäftspraktiken», «besserer Rechtsdurchsetzung» und «höhere Preistransparenz für 
Dienstleistungen» ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Dieses dauerte bis 
zum 30. September 2008. Die 83 Stellungnahmen wurden in einem Bericht ausge-
wertet. Der Bundesrat nahm am 19. Dezember 2008 von diesem Bericht Kenntnis. 
Gleichzeitig bestimmte er das weitere Vorgehen, indem er das EVD mit der Ausarbei-
tung einer Botschaft beauftragte und einige Eckwerte der Revisionsvorlage präzisier-
te. 

 Das E-Government-Angebot für KMU ist erweitert. 
Das Informationsangebot wurde erweitert und mit neuen Möglichkeiten der interak-
tiven Bestellung von Verwaltungsleistungen (Strafregisterauszug) erweitert. Die 
Gebrauchstauglichkeit (Usability) wurde überprüft und verbessert. Ausgewählte Leis-
tungsprozesse zwischen der Verwaltung und den Unternehmen wurden überprüft und 
elektronisch umgesetzt. Grundlagenarbeiten für die Erhöhung der Sicherheit im elekt-
ronischen Datenverkehr wurden gemacht. Die internationale Angleichung der Stand-
ards ist in Arbeit. 

 Die Vernehmlassung zur Teilrevision des Mietrechts ist durchgeführt und ausgewertet 
und das weitere Vorgehen vom Bundesrat beschlossen.* 
Der Bundesrat hat am 19. September 2008 von den Ergebnissen des Vernehmlas-
sungsverfahrens Kenntnis genommen und das EVD beauftragt, einen Entwurf zur Än-
derung des Obligationenrechts bezüglich Miete sowie die dazugehörende Botschaft 
auszuarbeiten. Die Botschaft wurde am 12. Dezember 2008 vom Bundesrat verab-
schiedet. 

 Die Allgemeinverbindlicherklärung von Rahmenmietverträgen ist verlängert. 
Der Bundesrat hat am 25. Juni 2008 die Allgemeinverbindlichkeit des Rahmen-
mietvertrages für die Westschweiz erneuert. Gleichzeitig hat der Bundesrat die durch 
den Staatsrat des Kantons Waadt ausgesprochene Allgemeinverbindlicherklärung des 
kantonalen Rahmenmietvertrages genehmigt. 

 Die prioritären Massnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung im Rahmen der 
«Supply Chain» sind vorbereitet. 
Vorgehensweise und Prozesse zur subsidiären Unterstützung der Transportwirtschaft 
in einer Krise wurden definiert und in einem Konzept ausgeführt. 
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Ziel 2: Bildung, Forschung und Innovation fördern 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassungsergebnisse zum Bundesgesetz über die Förderung der Hoch-
schulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) sind zur 
Kenntnis genommen und die Botschaft vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 30. Mai 2008 von den Vernehmlassungsergebnissen zum 
Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schwei-
zerischen Hochschulbereich (HFKG) Kenntnis genommen. Er hat das EDI und das EVD 
beauftragt, den Entwurf in einzelnen kontroversen Punkten anzupassen. Die Vorberei-
tung der verschiedenen Änderungen und die erforderliche sorgfältige Abstimmung un-
ter den Projektbeteiligten von Bund und Kantonen haben mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen als erwartet, weshalb der Bundesrat die Botschaft und den Gesetzesentwurf 
voraussichtlich erst Mitte 2009 verabschieden wird. 

 Die Botschaft zur Finanzierung der offiziellen Teilnahme der Schweiz an den  
Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der EU in den Jahren 2009–2013 
ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft liegt noch nicht vor, weil die Verhandlungen über die offizielle Teil-
nahme der Schweiz an den Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der EU 
erst im April 2008 aufgenommen und nicht vor Ende 2008 abgeschlossen werden 
konnten. 

 Die Vernehmlassung zur Teilrevision des Forschungsgesetzes betreffend die gesetzli-
che Grundlage der KTI ist durchgeführt und die Botschaft vom Bundesrat verabschie-
det.* 
Der Entwurf zur Änderung des Forschungsgesetzes wurde Ende 2007 in die Ver-
nehmlassung geschickt. Diese dauerte bis Ende März 2008. Der Bundesrat hat am 5. 
Dezember 2008 die Botschaft und den Entwurf zur Änderung des Forschungsge-
setzes verabschiedet. 

 Die Vernehmlassung zum Weiterbildungsgesetz ist durchgeführt, die Ergebnisse sind 
ausgewertet und die Botschaft vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 30. Januar 2008 das EVD beauftragt, in Zusammenarbeit mit 
dem EDI einen Bericht auszuarbeiten, der über mögliche und ins Auge zu fassende 
Massnahmen Auskunft gibt.  

 Die Weiterführung und allfällige Anpassungen des Bundesgesetzes über Beiträge an 
gemeinsame Projekte von Bund und Kantonen zur Steuerung des Bildungsraums 
Schweiz ist geprüft und über eine Vernehmlassung entschieden.* 
Im gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Erfahrungen gesammelt, die der Bund und 
die Kantone im Zusammenhang mit gemeinsamen Projekten zur Steuerung des Bil-
dungsraums Schweiz machen. Diese Erfahrungen werden es erlauben, die allenfalls 
notwendigen Anpassungen festzulegen, die in das neue Gesetz einzubringen wären. 

 Der Bundesrat hat im Hinblick auf die Hochschullandschaft Schweiz über das weitere 
Vorgehen betreffend einer möglichen Zusammenführung von Bildung und Forschung 
in einem Departement entschieden.* 
Der Bundesrat hat am 21. Mai 2008 beschlossen, die Regierungstätigkeit mit der gel-
tenden Gliederung der Departemente bzw. ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter-
zuführen. Nach ausgiebigen Gesprächen gelangte der Bundesrat zum Schluss, dass 
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eine Reform der departementalen Gliederung keinen entscheidenden Mehrwert zu 
schaffen vermag. 

 Die Totalrevision der Berufsmaturitätsverordnung ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Der Vorentwurf der Berufsmaturitätsverordnung war vom 23. April bis 15. September 
2008 den interessierten Kreisen zur Vernehmlassung vorgelegt worden. Das Ergebnis 
zeigte stark divergierende Auffassungen. Aus diesem Grund führte das EVD im Herbst 
Hearings mit Vertretern der Kantone, der Schulkonferenzen sowie den Dachorganisa-
tionen der Wirtschaft durch. Die Ausarbeitung der Vorlage an den Bundesrat verzöger-
te sich dadurch. 

 

Ziel 3: Revision der Sicherheitspolitik im Bereich des EVD umsetzen 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung zur Revision des Zivildienstgesetzes ist ausgewertet. 
Der Bundesrat hat schon am 21. Dezember 2007 von den Ergebnissen der Ver-
nehmlassung Kenntnis genommen. 

 Die Botschaft zur Revision des Zivildienstgesetzes und des Bundesgesetzes über die 
Wehrpflichtersatzabgabe ist vom Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat die Botschaft am 27. Februar 2008 verabschiedet. 

 Der neue Leistungsauftrag 2009–2011 der Vollzugsstelle für den Zivildienst ist vom 
Bundesrat gutgeheissen. 
Der Leistungsauftrag 2009–2011 wurde vom Bundesrat am 12. Dezember 2008 
gutgeheissen. 

 

Ziel 4: Energieversorgung sicherstellen und natürliche Ressourcen nachhaltig nutzen 

Realisiert 

 Die Empfehlungen der Internationalen Energieagentur (IEA) im Rahmen der Län-
derüberprüfung sind geprüft. 
Eine detaillierte Analyse der Anliegen und Empfehlungen der IEA liegt vor. 

 Die Massnahme zur Umsetzung der IEA-Empfehlungen hinsichtlich der Pflichtlager-
freigabe im Falle eines IEA-Entscheids ist vorbereitet. 
Die definitiven Lösungsvarianten zur Umsetzung der IEA-Empfehlungen wurden fest-
gelegt. 

 Für eine stärkere Berücksichtigung des ökologischen und energieeffizienten Bauens 
in der Wohnraumförderung sind die Erlasse zur Umsetzung des Bundesratsbeschlus-
ses vom 28. Februar 2007 verabschiedet. 
Das EVD hat am 24. November 2008 die angepasste Weisung zum Vollzug des Wohn-
raumförderungsgesetzes genehmigt. 
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 Der Bericht «Bioethanolproduktion in der Schweiz» (in Erfüllung des Po. Stähelin 
06.3474) ist verabschiedet.* 
Der Bericht «Bioethanolproduktion in der Schweiz» wurde am 25. Juni 2008 durch den 
Bundesrat gutgeheissen. Das EVD hat ihn im Juni veröffentlicht.  

 

Ziel 5: Beziehungen zur EU konsolidieren 

Überwiegend realisiert 

 Die Botschaft betreffend Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens ist 
vom Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft über die Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens wurde 
vom Bundesrat am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Das Protokoll zur Erweiterung des Personenfreizügigkeitsabkommens auf Bulgarien 
und Rumänien ist unterzeichnet und die Botschaft vom Bundesrat verabschiedet.* 
Das Protokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien 
wurde am 27. Mai 2008 unterzeichnet, die entsprechende Botschaft wurde vom 
Bundesrat am 14. März 2008 verabschiedet. 

 Die Verhandlungen im Bereich Elektrizität sind weitergeführt und gegebenenfalls 
abgeschlossen.* 
Die Verhandlungen im Bereich Elektrizität wurden weitergeführt. Zwei Verhandlungs-
runden haben 2008 stattgefunden. 

 Sofern der Bundesrat ein Mandat für Verhandlungen mit der EU über ein Freihandels-
abkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL) verabschiedet, werden die 
Verhandlungen aufgenommen.* 
Am 14. März 2008 hat der Bundesrat das Mandat für Verhandlungen mit der EU über 
ein Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich verabschiedet. Die Ver-
handlungen wurden am 4. November 2008 aufgenommen. 

 Das Verhandlungsmandat zum gegenseitigen Abbau der Grenzkontrollen für die Ein- 
und Ausfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen ist vom Bundesrat verabschie-
det.* 
Das Verhandlungsmandat wurde am 22. Oktober 2008 vom Bundesrat verabschie-
det, sodass die Veterinärkontrollen an der Grenze zur EU auf den 1. Januar 2009 
abgeschafft werden konnten. 

 Die erforderlichen Anpassungen des Veterinäranhangs zum Landwirtschaftsabkom-
men sind vom Bundesrat genehmigt.* 
Die erforderlichen Anpassung des Veterinäranhangs wurden am 22.Oktober 2008 
vom Bundesrat genehmigt. Entsprechend konnten die tierärztlichen Grenzkontrollen 
zwischen der Schweiz und der EU auf den 1. Januar 2009 durch einen Beschluss des 
Gemischten Ausschusses zum Veterinäranhang des Landwirtschaftsabkommens 
zwischen der Schweiz und der EU aufgehoben werden. 
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 Die exploratorischen Gespräche in Bereichen von gemeinsamem Interesse (z. B. Ge-
sundheitswesen, Galileo) sind weitergeführt und gegebenenfalls Verhandlungsman-
date verabschiedet und Verhandlungen aufgenommen.* 

Der Bundesrat hat am 14. März 2008 ein Verhandlungsmandat verabschiedet mit 
dem Ziel, mit der EU ein Abkommen im Bereich öffentliche Gesundheit abzuschlies-
sen. Die Verhandlungen wurden am 4. November 2008 aufgenommen. Die explorato-
rischen Gespräche über den Austausch von Treibhausgasquoten und die Beteiligung 
der Schweiz am Satelliten Navigationssystem Galileo wurden fortgesetzt. Weitere Ver-
handlungsmandate über eine erleichterte Beteiligung der Schweiz an Friedensmissio-
nen der EU und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Verteidigungsagentur sind 
in Vorbereitung. 

 Die Verhandlungen zur Anpassung des Abkommens über die Erleichterung der Zoll-
kontrollen (24-Stunden-Regel) sind abgeschlossen. 
Die Verhandlungen zur Anpassung des Güterverkehrsabkommens (so genannte 24 
Stunden Regel), das erleichterte Kontrollen und Formalitäten im Warenverkehr vor-
sieht, wurden fortgesetzt, eine grundsätzliche Einigung wurde am 5. Dezember 2008 
erzielt.  

 Falls das Schengen Abkommen in Kraft getreten ist, sind die notwendigen Massnah-
men zum Bestehen der Schengen-Evaluation ergriffen.* 
Die Assoziierungsabkommen zu Schengen/Dublin sind am 1. März 2008 in Kraft ge-
treten. Die Evaluationen, die von EU-Experten in der Schweiz in den Bereichen Daten-
schutz, polizeiliche Zusammenarbeit, Visa, Schengener Informationssystem (SIS) und 
Flughäfen durchgeführt wurden, sind zufriedenstellend ausgefallen. Der EU-Rat gab 
am 27. November 2008 grünes Licht für einen vollumfänglichen Beitritt der Schweiz 
zu Schengen. Die Schweiz trat am 12. Dezember 2008 dem Schengen-Raum bei. 

 Falls das Schengen Abkommen in Kraft getreten ist, sind die Weiterentwicklungen 
von Schengen/Dublin vom Bundesrat genehmigt.* 
Seit der Unterzeichnung des Schengen-Assoziierungsabkommens teilte die EU der 
Schweiz 77 Weiterentwicklungen mit. Die notifizierten Rechtsakte oder Massnahmen 
werden je nach Inhalt vom Bundesrat zur Kenntnis genommen oder im Rahmen eines 
Notenaustausches übernommen, wenn sie Rechte oder Verpflichtungen begründen. 
Ein solcher Notenaustausch stellt aus schweizerischer Sicht einen völkerrechtlichen 
Vertrag dar, dessen Genehmigung gemäss den verfassungsmässigen Vorgaben ent-
weder in der Kompetenz des Bundesrats oder in derjenigen des Parlaments liegt. 
Rund die Hälfte der mitgeteilten Weiterentwicklungen wurde lediglich zur Kenntnis 
genommen, die andere Hälfte wurde vom Bundesrat genehmigt, mit Ausnahme der 
zehn Weiterentwicklungen, die in den Kompetenzbereich des Parlaments fallen 
(z. Bsp. biometrische Daten, FRONTEX usw.). 

 Die Vernehmlassung zur Ratifikation des Zusammenarbeitsvertrags im internationa-
len Strafjustizbereich Eurojust ist eröffnet.* 
Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2008 das Abkommen zwischen der Schweiz und 
Eurojust genehmigt. Am 27. November 2008 wurde es vom Eurojust-Präsidenten und 
der zuständigen Departementsvorsteherin in Brüssel unterzeichnet. Im Berichtsjahr 
vorgenommene Abklärungen ergaben, dass gemäss Vernehmlassungsgesetz eine 
Vernehmlassung nicht durchgeführt werden musste. 
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 Der Bundesrat hat den Entscheid über einen Beitrag der Schweiz an Bulgarien und 
Rumänien zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der 
erweiterten EU gefällt und gegebenenfalls die Botschaft über einen entsprechenden 
Rahmenkredit verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 20. Februar 2008 entschieden, für Bulgarien und Rumänien 
einen Beitrag von 257 Millionen Franken über fünf Jahre zur Verringerung der wirt-
schaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der erweiterten EU vorzusehen. Diese Ab-
sichtserklärung wurde in Form eines Addendums zur Vereinbarung von 2006 betref-
fend die 10 neuen Mitgliedstaaten, die am 1. Mai 2004 der EU beigetreten sind, fest-
gehalten. Sie wurde 25. Juni 2008 von der Eidgenossenschaft und der EU unter-
zeichnet. Die Botschaft konnte dem Bundesrat noch nicht vorgelegt werden. 

 Der Bericht über die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit (4. Bericht des Observa-
toriums zum Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU und Erfüllung des Po. SVP-Fraktion 
07.3184) ist verabschiedet.* 
Der Bericht wurde am 25. April 2008 veröffentlicht. 

 

Ziel 6: Multilaterales Regelwerk und bilaterales Beziehungsnetz gestalten 

Überwiegend realisiert 

 Ein Durchbruch in den WTO-Verhandlungen (Doha-Runde) ist durch Fortschritte in al-
len Dossiers (Industriegüter-NAMA, Dienstleistungen, Landwirtschaft, Handelserleich-
terungen, Regeln, Handel und Umwelt, geographische Herkunftsangaben) erreicht 
und die Umsetzung der Resultate ist angegangen.* 
Ein Durchbruch in allen Dossiers konnte nicht erreicht und die Umsetzung der Resul-
tate konnte nicht angegangen werden. Fortschritte wurden hingegen bei den Indust-
riegüter-NAMA und der Landwirtschaft, aber auch bei den Dienstleistungen und den 
Handelserleichterungen erzielt. Bei den Verhandlungen über die Regeln, Handel und 
Umwelt sowie geographische Herkunftsangaben sind die Positionen verhärtet. 

 Die bilateralen FHA-Verhandlungen Schweiz-Japan sind abgeschlossen.* 
Die Verhandlungen für ein Abkommen über Freihandel und Wirtschaftliche Partner-
schaft zwischen der Schweiz und Japan, welche im Mai 2007 eröffnet wurden, konn-
ten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Schweiz und Japan haben am 
25. September 2008 bestätigt, dass sie sich inhaltlich auf ein Abkommen über Frei-
handel und Wirtschaftliche Partnerschaft geeinigt haben. 

 Die Machbarkeitsstudie über ein FHA der Schweiz mit China ist abgeschlossen.* 
Anlässlich von Besuchen in China im Mai (Vorsteherin EVD) und im Oktober (Direktor 
SECO) hat die Schweiz mit den chinesischen Behörden geprüft, wie weit die laufenden 
bilateralen Explorationen im Hinblick auf ein eventuelles Freihandelsabkommen zwi-
schen der Schweiz und China vorangeschritten sind. Auf chinesischer Seite müssen 
die internen Arbeiten, welche gemeinsam mit den bereits abgeschlossenen Arbeiten 
der Schweiz die Basis für eine gemeinsame chinesisch-schweizerische Machbarkeits-
studie bilden, noch finalisiert werden. 
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 Die FHA-Verhandlungen EFTA mit Indien sind aufgenommen.* 
Im Januar haben die EFTA-Staaten und Indien die Verhandlungen für ein umfassen-
des Abkommen über Handel und Investitionen auf Ministerebene offiziell eröffnet. Die 
erste Verhandlungsrunde wurde im Oktober durchgeführt, die zweite im Dezember. 

 Die Botschaft über die Weiterführung der Finanzierung von wirtschafts- und handels-
politischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist vom Bun-
desrat verabschiedet.* 
Am 7. März 2008 hat der Bundesrat die Botschaft über die Weiterführung der Finan-
zierung von wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit verabschiedet. 

 Der neue Rahmenkredit der wirtschaftlichen und handelspolitischen Massnahmen in 
der Entwicklungszusammenarbeit (WE) ist in Kraft. 
In der Wintersession 2008 hat das Parlament den Rahmenkredit der wirtschaftlichen 
und handelspolitischen Massnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit gutgeheis-
sen. Der neue Rahmenkredit wird am 1. Januar 2009 in Kraft treten. 

 Die Botschaft zur Volksinitiative für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten ist vom 
Bundesrat verabschiedet.* 
Die Botschaft zur Volksinitiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» wurde 
am 27. August 2008 durch den Bundesrat gutgeheissen. 

 Die Botschaft über einen Rahmenkredit zur Finanzierung der multilateralen Entschul-
dungsmassnahmen ist verabschiedet.* 
Im Rahmen der Vorbereitungen der beiden Botschaften über die Finanzierung der 
wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit bzw. der Weiterführung der technischen Zusammenarbeit und der Fi-
nanzhilfe zugunsten von Entwicklungsländern wurde entschieden, keinen separaten 
Rahmenkredit für die Finanzierung von multilateralen Entschuldungsmassnahmen 
(namentlich die multilaterale Entschuldungsinitiative MDRI) vorzubereiten. Stattdes-
sen werden diese Massnahmen über den Rahmenkredit über die Weiterführung der 
technischen Zusammenarbeit und der Finanzhilfe zugunsten von Entwicklungslän-
dern finanziert, in welchem die Finanzierung multilateraler Entwicklungsorganisatio-
nen und der multilateralen Entschuldung eingestellt sind. 

 Im Rahmen der Reform der departementalen Gliederung der Bundesverwaltung hat 
der Bundesrat über das weitere Vorgehen zur Koordination von Aussenwirtschaftspo-
litik und Entwicklungszusammenarbeit entschieden.* 
Die Aufgabenteilung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wurde überprüft 
und in zwei Botschaften ans Parlament präzisiert (Botschaften über die Finanzierung 
der wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit bzw. der Weiterführung der technischen Zusammenarbeit und der 
Finanzhilfe zugunsten von Entwicklungsländern). 
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Ziel 7: Wettbewerbsfähigkeit des Agrar- und Ernährungssektors unter dem Gesichts-
punkt der Nachhaltigkeit weiter verbessern 

Überwiegend realisiert 

 Die Verordnungen zur Umsetzung der AP 2011 sind erlassen. 
Nachdem das erste Verordnungspaket am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, hat 
der Bundesrat am 25. Juni 2008 das zweite Verordnungspaket zur Umsetzung der 
Agrarpolitik 2011 gutgeheissen. Das Paket umfasste Änderungen an 18 Verordnun-
gen des Bundesrats und vier Erlassen des EVD und enthielt die Kernstücke der 
Agrarpolitik 2011: die Senkung der Grenzabgaben für Getreide und Futtermittel sowie 
die Umlagerung von Marktstützungsmitteln in Direktzahlungen. 
Gleichzeitig mit dem zweiten Verordnungspaket hat der Bundesrat die Änderungen 
des Boden- und Pachtrechts sowie des Sortenschutzgesetzes per 1. September 2008 
in Kraft gesetzt. Damit wurde die Agrarpolitik 2011 vollständig umgesetzt. 

 Der 9. Agrarbericht, in dem die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft überprüft 
wird, ist veröffentlicht. 
Der Agrarbericht 2008 wurde in der zweiten Hälfte November 2008 fristgerecht veröf-
fentlicht. Er orientiert über die ökonomische, soziale und ökologische Situation in der 
Landwirtschaft im Berichtsjahr 2007. 

 Parallel zu den eventuellen Verhandlungen zum FHAL ist ein Konzept für allfällige 
Begleitmassnahmen, inklusive deren Finanzierung (in Zusammenarbeit mit dem EFD) 
erarbeitet. 
Der Bundesrat hat am 14. März 2008 ein Verhandlungsmandat im Agrar-, Lebens-
mittel- und Gesundheitsbereich verabschiedet. Er hat den Bericht zu den Auswir-
kungen eines FHAL auf die Landwirtschaft und die vor- und nachgelagerten Bereiche 
gutgeheissen. Gleichzeitig hat er das EVD beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem 
EFD, parallel zu den Verhandlungen und unter Beizug von verwaltungsexternen Exper-
ten und Vertretern der betroffenen Kreise, konkrete Begleitmassnahmen auszuarbei-
ten. Das EVD wurde zudem beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem EFD, das Konzept 
für die Finanzierung von Begleitmassnahmen, inkl. Spezialfinanzierung gemäss FHG 
Art. 53 zu konkretisieren. Vom 10. September bis 21. November 2008 hat das EVD 
eine Vernehmlassung zur Schaffung einer Bilanzreserve durchgeführt. 

 Die Agrardatenbanken sind auf nationaler und kantonaler Ebene optimal vernetzt. 
In der Landwirtschaft existieren historisch bedingt diverse Agrardatenbanken. Je nach 
Zielausrichtung sind diese auf kantonaler, nationaler oder privater Ebene angesiedelt. 
Mit dem Programm «Agrar Sektor Administration (ASA 2011)» werden diese Daten-
banken miteinander vernetzt und mit neuen Funktionen ergänzt. Damit werden admi-
nistrative Vereinfachungen bei zahlreichen Akteuren angestrebt, so etwa bei den 
Landwirtschaftsbetrieben, beim Bund und bei den Kantonen aber auch in der Privat-
wirtschaft. Mit dem Programm ASA2011 werden zudem neue Bedürfnisse abgedeckt, 
wie etwa der Aufbau einer nationalen Kontrolldatenbank, welche im Zusammenhang 
mit der Äquivalenz in der Lebensmittelgesetzgebung zur EU notwendig ist. Im Rahmen 
von einzelnen Projekten wird das Gesamtvorhaben schrittweise realisiert. Das kom-
plexe und aufwändige Programm wird gemäss Plan im Jahr 2011 abgeschlossen. 
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 Die Rechtsgrundlage und die Weiterentwicklung des Informationssystems für den öf-
fentlichen Veterinärdienst sind bereit. 
Die Verordnung über das Informationssystem für den öffentlichen Veterinärdienst 
wurde am 29. Oktober 2008 vom Bundesrat verabschiedet. 

 Die Tierverkehrskontrolle ist auf Schweine erweitert. 
Die fachlichen Anforderungen wurden von den zuständigen Bundesämtern erarbeitet. 
Zu den erforderlichen Verordnungsänderungen wurde im Sommer 2008 eine Anhö-
rung durchgeführt. Wegen prioritärer anderer Projekte der Identitas AG und aus finan-
ziellen Erwägungen wird die Umsetzung erst bei der Gesamterneuerung der Tierver-
kehrsdatenbank erfolgen. 

 Das neue Tierschutzgesetz ist in Kraft und die dazugehörigen Verordnungen sind vom 
Bundesrat verabschiedet. 
Das Tierschutzgesetz und die Tierschutzverordnung wurden vom Bundesrat auf den 
1. September 2008 in Kraft gesetzt. 

 Die Botschaft zur Eidgenössischen Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen 
besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» ist vom Bundesrat ver-
abschiedet.* 
Die Botschaft zur Tierschutzanwalt-Initiative wurde am 14. Mai 2008 vom Bundesrat 
verabschiedet. 

 Der Bericht über die Förderung der Bienen in der Schweiz (in Erfüllung der Motion 
Gadient 04.3733) ist verabschiedet und veröffentlicht.* 
Der Bericht wurde am 19. Juni 2008 veröffentlicht. 
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Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

 
Ziel 1: Totalrevision der Postgesetzgebung 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung ist ausgewertet und die Botschaft vorbereitet.* 
Die Vernehmlassung ist ausgewertet. Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2008 von 
den Ergebnissen Kenntnis genommen und die Eckpunkte für die Botschaft festge-
legt. 

 

Ziel 2: Sicherstellung der Interoperabilität und eines diskriminierungsfreien 
Netzzugangs im Schienengüterverkehr 

Nicht realisiert 

 Die Botschaft zum Teilpaket Interoperabilität der Bahnreform 2 ist verabschiedet.* 
Die Vorbereitung der Botschaft zur Interoperabilität der Eisenbahnen (zweites Teil-
paket der Bahnreform 2) verzögerte sich. Dies aufgrund der Ergänzung des Ge-
schäftes im Auftrag der zuständigen parlamentarischen Kommission (Ausschreibung 
im regionalen Personenverkehr im Busbereich) sowie der Anpassung verschiedener 
Bereiche aufgrund aktueller Entwicklungen (u.a. Finanzierung der Wehrdienste, 
Trassenvergabestelle). 

 

Ziel 3: Optimierung der Schweizer Schifffahrtspolitik 

Teilweise realisiert 

 Der Bericht zur Schifffahrtspolitik ist verabschiedet.* 
Die Verabschiedung des Berichtes zur Schifffahrtspolitik verzögerte sich. Im Spät-
sommer 2008 wurde eine Anhörung der interessierten Kreise durchgeführt. Daraus 
resultierten differenzierte und teilweise divergierende Haltungen. Zur Bereinigung 
wird deshalb eine konferenzielle Anhörung durchgeführt. 
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Ziel 4: Luftfahrtpolitik: Sicherstellung einer optimalen Anbindung der Schweiz an die 
europäischen und weltweiten Zentren 

Teilweise realisiert 

 Die Botschaft zur Revision des Luftfahrtgesetzes (Aufnahme luftfahrtpolitischer 
Grundsätze, Integration des anwendbaren EU-Rechts, Regelung finanzieller Aspekte 
und Änderung der Organisation für Flugunfalluntersuchungen) ist verabschiedet.* 
Das Vernehmlassungsverfahren ist abgeschlossen und das Ergebnis ist ausgewertet. 
Die Ausarbeitung der Botschaft hat sich wegen zusätzlicher rechtlicher Abklärungen 
verzögert. 

 Die Verhandlungen mit Deutschland zur Neuregelung der Nutzungsbedingungen des 
süddeutschen Luftraums sind weitergeführt und wenn möglich abgeschlossen. 
Anlässlich des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 29. April 2008 wurde 
vereinbart, die vom Flughafen Zürich ausgehende Lärmbelastung gemeinsam zu 
analysieren. Die vereinbarten Arbeiten sind im Gang. 

 Die Koordinationsphase im SIL-Prozess Zürich ist abgeschlossen. 
Im SIL-Koordinationsprozess (SIL: Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) für den Flug-
hafen Zürich wurden im Anschluss an das 3. und damit letzte Koordinationsgespräch 
anfangs Juli 2008 drei Betriebsvarianten gewählt. Seit diesem Entscheid laufen die 
Lärmberechnungen für die gewählten Varianten sowie weitere erforderliche Optimie-
rungsarbeiten. 

 

Ziel 5: Anpassung des Nationalstrassennetzes 

Teilweise realisiert 

 Die Vernehmlassung zur Revision des Nationalstrassennetzbeschlusses ist durchge-
führt und die Botschaft verabschiedet.* 
Die Vernehmlassung wurde im zweiten Halbjahr 2008 durchgeführt und abge-
schlossen. Die vorgeschlagene Netzanpassung wurde grösstenteils befürwortet. Die 
Botschaft konnte jedoch nicht wie geplant 2008 verabschiedet werden, weil bezüglich 
Kompensation zwischen Bund und Kantonen noch keine Einigung erzielt werden 
konnte. 

 

Ziel 6: Die Klimapolitik für die Zeit nach 2012 definieren 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung über den Nachfolgeerlass zum CO2-Gesetz ist eröffnet.* 
Der Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren zur Revision des CO2-Gesetzes am 
5. Dezember 2008 eröffnet. 
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Ziel 7: Den Nutzen von Umwelttechnologien und -innovation für das wirtschaftliche 
Wachstum aufzeigen 

Nicht realisiert 

 Der Bericht über die Wirkung der Umwelttechnologieförderung 2002–2006 ist vom 
Bundesrat verabschiedet.* 
Der Bericht ist ausgearbeitet, konnte aber noch nicht dem Bundesrat unterbreitet 
werden. Die Umwelttechnologieförderung ist auch Gegenstand der Aufgabenüber-
prüfung. 

 

Ziel 8: Weiterentwicklung der Energiestrategie und Umsetzung der Aktionspläne 

Realisiert 

 Der Bundesrat hat über die weiteren Schritte in der Energiepolitik entschieden.* 
Der Bundesrat hat am 20. Februar 2008 die energiepolitischen Aktionspläne ver-
abschiedet und eine Revision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2012 in die Wege 
geleitet. Damit hat er seine Energiepolitik konkretisiert. Die Aktionspläne betreffen 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, den Ersatz und Neubau von Grosskraftwerken 
zur Stromproduktion sowie die Energieaussenpolitik. 

 Erste Vorschläge für Verordnungsrevisionen zur Umsetzung der energiepolitischen 
Grundsätze und Aktionspläne des Bundesrates in den Bereichen Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien liegen vor und die Vernehmlassung ist eröffnet.* 
Am 14. März 2008 hat der Bundesrat erste Vorschriften für Haushaltslampen be-
schlossen, die per 1. Januar 2009 in Kraft treten. Am 22. Oktober 2008 hat er zu-
dem ein Revisionspaket für mehr Energieeffizienz in die Vernehmlassung geschickt. 
Dieses umfasst eine Revision des Energiegesetzes zur Einführung eines nationalen 
Gebäudeenergieausweises und zur Stärkung der kantonalen Förderprogramme sowie 
eine Revision der Energieverordnung, die erstmals Verbrauchsvorschriften für Haus-
haltsgeräte, elektronische Geräte und elektrische Motoren bringt. 

 Die Strategie für eine verstärkte Energieaussenpolitik ist verabschiedet.* 
Der Bundesrat hat am 29. Oktober 2008 den Bericht zur Schweizerischen Energie-
aussenpolitik verabschiedet. 

 Der Bundesrat hat über die Beschleunigung von Bewilligungsverfahren Bericht erstat-
tet.* 
Der Bundesrat hat am 22. Oktober 2008 die revidierte Verordnung über das Plan-
genehmigungsverfahren für elektrische Anlagen, der Leitungsverordnung und der 
Raumplanungsverordnung in die Vernehmlassung geschickt. Weitere Massnahmen 
zur Beschleunigung der Bewilligungsverfahren werden vom UVEK geprüft. 

 EnergieSchweiz ist weiterentwickelt und auf die Energie- und Klimapolitik nach Kyoto 
ausgerichtet. 
Neben der laufenden Optimierung des Programms auf der Basis der jährlich durch-
geführten Wirkungsanalyse sowie spezifischen Evaluationen wurde das Projekt 
«EnergieSchweiz nach 2010» gestartet und die Grundlagen dafür erarbeitet. Die Stra-
tegiegruppe von EnergieSchweiz hat am 2. Dezember 2008 einen Zwischenbericht 
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über die mögliche Ausrichtung des Programms nach 2010 für eine breite Konsultati-
on Anfang 2009 vorgelegt. 

 

Ziel 9: Sicherheit der Kernenergie 

Realisiert 

 Das Standortauswahlverfahren für geologische Tiefenlager ist eingeleitet. 
Der Bundesrat hat im April 2008 den so genannten Konzeptteil des «Sachplans geo-
logische Tiefenlager» verabschiedet und damit die verbindlichen Regeln festgelegt, 
nach denen die Standortsuche durchgeführt werden muss. Die Standortsuche ist da-
mit angelaufen. Ende Oktober hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung ra-
dioaktiver Abfälle beim BFE einen umfangreichen Bericht mit sechs geologisch geeig-
neten möglichen Standortregionen eingereicht. Am 6. November 2008 hat das BFE 
die vorgeschlagenen Standortregionen im Rahmen einer Medienkonferenz bekannt 
gegeben. 

 Die Vorarbeiten für die Betriebsaufnahme des Eidgenössischen Nuklear-
sicherheitsinspektorats am 1. Januar 2009 sind abgeschlossen. 
Der Bundesrat hat am 12. November 2009 die Verordnungen über das Eidg. Nuklear-
sicherheitsinspektorat (ENSI) und über die Eidg. Kommission für nukleare Sicherheit 
(KNS) sowie die revidierte Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im 
Energiebereich gutgeheissen und auf den 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. Gleichzei-
tig genehmigte er die Gebührenordnung und das Personalreglement des ENSI. 

 

Ziel 10: Nachhaltige räumliche Entwicklung sicherstellen 

Realisiert 

 Die Vernehmlassung zu einer Revision des Raumplanungsgesetzes ist eröffnet.* 
Der Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren am 12. Dezember 2008 eröffnet. 

 Die Agglomerationsprogramme, die dem Bund per Ende 2007 eingereicht wurden, 
sind hinsichtlich der Grundanforderungen und der Wirkungskriterien geprüft. Die Prü-
fungsergebnisse sind mit den Trägerschaften der Agglomerationsprogramme soweit 
möglich bereinigt. 
Das UVEK hat die 30 eingereichten Programme geprüft und die entsprechenden Prüf-
berichte am 19. Dezember 2008 veröffentlicht. Die Prüfergebnisse sind mit den Trä-
gerschaften der Agglomerationsprogramme soweit möglich bereinigt. Gestützt auf 
diese Prüfung hat der Bundesrat am 12. Dezember 2008 das Vernehmlassungsver-
fahren zum Bundesbeschluss über die Finanzierungsetappe 2011–2014 für das Pro-
gramm Agglomerationsverkehr eröffnet. 
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Ziel 11: Förderung der Informationsgesellschaft in der Schweiz 

Realisiert 

 Der Evaluationsbericht zur Umsetzung der Strategie des Bundesrates für eine Infor-
mationsgesellschaft in der Schweiz vom 18. Januar 2006 ist erstellt. 
Der Bundesrat hat am 5. Dezember 2008 vom Bericht Kenntnis genommen. 

 Das weitere Vorgehen betreffend die Förderung der Informationsgesellschaft in der 
Schweiz ist vom Bundesrat festgelegt. 
Der Bundesrat hat am 5. Dezember 2008 die Aufträge zur weiteren Umsetzung der 
Strategie für eine Informationsgesellschaft der Schweiz erteilt. 

 


